
Am 13. Juni kam der Vorstand der LEADER-Region Westrich-Glantal zusammen, um über
die Vergabe von insgesamt rund 726.000 Euro Fördermittel von EU und Land zu beraten.
20.000 Euro waren für Ehrenamtliche Bürgerprojekte reserviert, die sich zahlreich bewor-
ben haben.

Nach der Bewertung durch den Vorstand können nun zehn Bürgerprojekte eine Förderung
in Anspruch nehmen. Das besondere an diesen Projekten ist, dass Projekte unkompliziert
mit einem Betrag zwischen 1.500 und 2.000 Euro unterstützt werden können. Was genau
gefördert wird ist sehr offen gehalten, Grundvoraussetzung ist jedoch, dass es etwas Be-
sonderes sein und die Allgemeinheit davon partizipieren soll.

Gefördert wird bspw. eine Ausstellung des Vereins Partnerschaft überwindet Grenzen e.V.
aus Schönenberg-Kübelberg. Aus der ungarischen Partnerstadt wird die Künstlerin Cserz-
si - Csomák Lászióné eingeladen, die gemeinsam mit Künstlern aus der LEADER-Region
eine Ausstellung zusammenstellt. Als Rahmenprogramm zur Ausstellung werden Works-
hops für Erwachsene und Kinder angeboten, denen Kunst und die verschiedenen Kunst-
techniken näher gebracht werden.

Vorstandssitzung LAG Westrich-Glantal: 
Über 15 Ehrenamtliche Bürgerprojekte 
entschieden!

Der Theaterverein Spieltrieb Waldmohr e.V. kann ebenfalls mit einem Zuschuss rechnen.
Der Verein hat sich mit einem von Jugendlichen geschriebenen Stück beworben, das nun
aufgeführt werden soll. Gemeinsam mit einer Theaterpädagogin haben die Jugendlichen
aktuelle Themen aufgenommen, wie den Umgang mit sozialen Medien und die heutigen
Statussymbole aber auch Problemlagen wie Cybermobbing oder Mobbing im Schulalltag.
Von drei Komponisten aus der Region wurden die passenden Stücke komponiert, sodass
das fertige Musical im September aufgeführt werden kann.
Insgesamt können 10 Initiativen ihre Ideen nun mit einer Förderung umsetzen. In den
kommenden Tagen werden alle Bewerber schriftlich informiert.

Auch zwei große Projekte können jetzt an den Start gehen: Die Stadt Landstuhl hat sich
zur touristischen Inwertsetzung der Burg Nanstein um 250.000 Euro Förderung bewor-
ben. Die Stadt Ramstein-Miesenbach entwickelt den Seewoog in Miesenbach mit Blick
auf barrierefreie Freizeitmöglichkeiten in gleicher Förderhöhe weiter. Der Vorstand hat
beide Projekte als förderwürdig bewertet.

Die LEADER-Region Westrich-Glantal erstreckt sich auf die Verbandsgemeinden
Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, Oberes Glantal und Ramstein-Miesenbach. LEADER
ist ein europäisches Förderprogramm, das Gemeinden, Vereine und Privatpersonen bei
der Umsetzung von Projekten finanziell unterstützt. Alle Infos zur Region und zur Förde-
rung finden Sie unter: www.westrich-glantal.de oder auf der Facebook-Seite.

Anne-Marie Kilpert
entra Regionalentwicklung GmbH

Falkensteiner Weg 3
67722 Winnweiler

Tel: 06302/923916

E-Mail: 
anne-marie.kilpert@entra.de



I M  N O T F A L L

ANONYM - V E R T RAU L I C H
Evangelische - Katholische
Telefon-Seelsorge rund um d. Uhr
gebührenfrei - vertraulich
Tel.:  0800/111 0 111
und   0800/111 0 222

Rettungsdienst/Krankentransport
DRK-Rettungswache Schönenberg-Kübelberg Telefon 112

Pflegestützpunkt 
Öffentliche Beratungsstelle rund
um das Thema Pflege
Paulengrunder Straße 7a
66904 Brücken
Tel.:  06386/40 40 364
und  06386/40 40 073
Die Beratung erfolgt kostenlos,
neutral und vertraulich

Unfall-, Rettungsdienst- und Kran-
kentransporte (Tag und Nacht ein-
satzbereit): DRK-Rettungswache
Schönenberg-Kübelberg, Rathaus-
straße 8, Telefon 112.
Polizei (Raum Schönenberg-Kü-
belberg / Waldmohr - Südkreis Ku-
sel): Polizeiwache Schönenberg-
Kübelberg, Herzogstraße 8, Telefon
06373/8220
Rufbereitschaft 
Entstörungsdienst:
Telefon-Nr. für Störungen
Pfalzwerke Netz AG Hauptstuhl
Strom: Telefon 0800/7977777
APOTHEKEN-NOTDIENST
Deutsches Festnetz: 
0180-5-258825-PLZ 
(0,14 Euro/Min.)
Mobilfunknetz: 
0180-5-258825-PLZ 
(max. 0,42 Euro/Min.)
Internet: www.lak-rlp.de
Der Notdienst wechselt jeweils
morgens um 8.30 Uhr

Alkohol und Drogen: Blaues Kreuz
Kusel, Marktplatz 4: dienstags und
freitags ab 20.00 Uhr
Frauenzuflucht Kaiserslautern: Haus
für bedrohte und mißhandelte Frauen
und deren Kinder: 0631/17000

L-ANON: Selbsthilfe der Verwandten
und Freunde von Alkoholkranken,
Kaiserslautern, Conradstr. 2
Treffen: Dienstag, Mittwoch, Freitag,
19.30 Uhr, Telefon 0631/19295 und
06356/1224

Aids-Hilfe-Kaiserslautern: Pariser
Str.23, Tel. 0631/19411 (Montag +
Freitag 19.00 - 21.00 Uhr, Mittwoch
18.00 - 20.00 Uhr)

Deutsche Ilco, Hilfe für Stomaträger:
Gruppe Kusel. Weitere Information:
Adolf Bender, Tel. 06788/829 sowie
im Internet unter www.ilco.de

Ambulanter Dienst, Reha-Westpfalz:
Hausfrühförderung, häusliche Pflege,
Betreuung und Beratung für Behin-
derte sowie therapeutische Versor-
gung nach Schlaganfall/Hirnverlet-
zung.
66849 Landstuhl, Am Rothenborn,
Tel. 06371/934275-276, Fax 06371-
934424.
Störungen Erdgasversorgung
Stadtwerke Homburg GmbH
Rufbereitschaft: 
Tel.: 06841/694-0
Fragen zur Erdgasversorgung:
Energieberatung-Stadtwerke 
Homburg: 06841/694-220
Tierschutzverein im Landkreis Kusel
e.V., Postfach 1336, 66865 Kusel
Telefonnummern:
1. Vorsitzende Christine Fauß, 
Tel.: 0175/4117712
Schatzmeister Jutta Keller
Tel.: 0160/94838930
www.tierschutz-kusel.de

- VERÖFFENTLICHUNG OHNE GEWÄHR -
Verbandsgemeinde 
Oberes Glantal
Rufnummer Zentrale:

06373/504-0
Feuerwehr 
Verbandsgemeinde 
Oberes Glantal

- Notruf 112 - 

Ökumenische Sozialstation
Brücken e.V. 
Ambulante-Hilfe-Zentrum
Pflegedienst, hauswirtschaft liche
Hilfe, Tagesbegegnungsstätte,
Beratung, Service warmer Mittag-
stisch, Familienpflege. Paulen-
grunder Str. 7a, 66904 Brücken
Telefon: 06386/9219-0
Rund um die Uhr für Sie 
erreichbar
www.sozialstation-bruecken.de

Ambulanter Hospiz- und 
Palliativer Beratungsdienst 
Kusel - Ramstein - Landstuhl -
Westrich
Beratung und Unterstützung
schwerkranker und sterbender
Menschen bei Schmerzen und
psychosozialen Problemen, 
Schwebelstraße 8, 66869 Kusel
Telefon: 06381/425769. Email: 
hospiz.kusel@caritas-speyer.de

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Haushaltsassistenz:              
Hauswirtschaftliche Dienstleis -
tungen, Fahrdienst und Betreuungs-
angebote für Senioren, Pflegebe-
dürftige und Familien, Unterstützung
für Kranke, Genesende, Behinderte.
Hausnotrufsystem:                
Sicherheit für Senioren, Kranke, Be-
hinderte, Alleinstehende.
Essen auf Rädern:                  
Tiefkühlmenüs, Vollkost und Diät-
kost.
Sozialkaufhaus:                      
Secondhandbekleidung und -möbel.
Geschäftsstelle:                      
Trierer Str. 39, Kusel, 
Tel. 06381/9246-20
Kleiderkammer:                      
Industriestr. 45 (Gewerbegebiet),
Kusel, Tel. 06381/ 425861

Schuldner- und Insolvenzberatung
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Kusel e.V.
Trierer Str. 39, 66869 Kusel
Tel: 06381/924615

AWO Betreuungsverein
Trierer Str. 60, 66869 Kusel
Tel.: 06381/993277/78
Email: 
betreuungsverein-kusel@t-online.de
Fax: 06381/993279

Mobilitas
ambulanter Pflege- und Betreuungs-
dienst Schönenberg-Kübelbg., Glan-
str. 44., Frau Schmidt Kerstin. 
Mo - Fr 10.00 - 15.00 Uhr,
Tel. 06373/829992
Beratung kostenlos und neutral!
Pflegerufbereitschaft rund um d. Uhr.
Wir pflegen bei Ihnen zu Hause

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Samstags von 9.00 - 12.00 Uhr, an
Sonn- u. Feiertagen v. 11.00 - 12.00
Uhr.  Zu erfragen ist der jeweilige Not-
falldienst unter der Tel.-Nr. 06373/
893770

Augenärztlicher Notfalldienst:
zu erfragen ist der jeweilige Notdienst
unter der Tel.-Nr. 0631/ 89290929

Ärztlicher Notfalldienst
Zuständig ist der Bereitschafts-
dienstzentrale im Westpfalzklinikum
Kusel, I. Flur 1, Tel.: 06381/ 935 935.

Wir bitten in jedem Erkrankungsfall
um telefonische Vorankündigung
Dienstzeiten:
Montag 19.00 Uhr 
bis Dienstag 07.00 Uhr
Dienstag 19.00 Uhr
bis Mittwoch 07.00 Uhr
Mittwoch 14.00 Uhr
bis Donnerstag 07.00 Uhr
Donnerstag 19.00 Uhr
bis Freitag 07.00 Uhr
Freitag 16.00 Uhr
bis Montag 07.00 Uhr
Vortag eines Feiertages 18.00 Uhr
bis zum nächsten Werktag 07.00 Uhr
Sprechstunden:
Samstag und Sonntag
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Die Bereitschaftsdienste der im Raum
Bruchmühlbach/Miesau prak tizie -
ren-den Ärzte u. Zahn ärzte können
beim Anrufbeantworter des jeweili-
gen Hausarztes in Erfahrung ge-
bracht werden.

Beratungsstellen 
im Haus der Diakonie
Marktstr. 31 in 66869 Kusel
Tel.-Nr.: 06381/422900
Fax-Nr.: 06381/4229099

Erziehungs- 
und Familienberatung
Email: erziehungsberatung.ku-
sel@diakonie-pfalz.de
Suchtberatung, Jugend- und
Drogenberatung, Angehörigen-
beratung, Prävention
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Fachdienst Glückspielsucht
Email: fachstellesucht.kus@diako-
nie-pfalz.de
Schwangeren- und Schwanger-
schaftskonfliktberatung
(staatlich anerkannt)
Email: 
slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Sozial- und Lebensberatung
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de
Kindererholung, Müttergene-
sungs- und Mutter-Kind-Kuren
Email: slb.kusel@diakonie-pfalz.de

Haus der Diakonie Landstuhl
Hauptstraße 5, 66849 Landstuhl
Tel.: 06371/2846
Email: 
slb.landstuhl@diakonie-pfalz.de
Unsere Beratungsangebote
Sozial- und Lebensberatung
Schwangerschafts- und Schwager-
schaftskonfliktberatung 
(staatl. anerkannt)
Kurberatung 
(Mütterkuren, Mutter-/Vater-Kind-
Kuren, Kinder- und Jugenderho -
lungen, Familienerholungen)
Termine nach Vereinbarung
Vertraulich-kostenfrei - auf
Wunsch anonym
Haus der Diakonie Kaiserslautern
Interventionsstelle gegen Gewalt
in engen sozialen Beziehungen
und Stalking
Tel.: 0631/37108425
Email: interventionsstelle.kaisers-
lautern@diakonie-pfalz.de
Vertraulich-kostenfrei - 
auf Wunsch anonym

Ehrenamtsbörse
des Landkreises Kusel
Vielseitige Dienste für hilfebedür-
tige Personen
Kontakte
in den Verbandsgemeinden:
Schönenberg-Kbg. 06373/6606
Waldmohr 06373/2910
Glan-Münchweiler 06384/323
Initiative des Kreisseniorenrates Kusel

Rufbereitschaft der Ver-
bandsgemeindewerke
Eigenbetrieb  
Wasser  |  Abwasser
Bereich Wasser 
(VG Oberes Glantal)
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Was-
serversorgung (Rohrbrüche, Un-
dichtigkeiten, Druckabfälle usw.)
auf oder erkennen Sie sonstige
Unregelmäßigkeiten an öffentli-
chen Anlagen (Ausfall der Stra-
ßenbeleuchtung, plötzliche Fahr-
bahnänderungen usw.) so rufen
Sie für das Gebiet der Verbands-
gemeinde Oberes Glantal die Te-
lefon-Nr. 0171 / 5065303 an.

Bereich Abwasser 
(Gebiet Süd und Nord):
Treten außerhalb der allgemeinen
Bürozeiten Probleme bei der Ent-
wässerung (Verstopfungen, Rück-
stau usw.) auf oder erkennen Sie
sonstige Unregelmäßigkeiten in
Zusammenhang mit der Abwas-
serbeseitigung oder an Gewäs-
sern (z.B. Gewässerverschmut-
zungen, Ölspuren) so rufen Sie für
den Bereich der Ortsgemeinden:
* Breitenbach, Dunzweiler, Wald-
mohr, Frohnhofen, Altenkirchen,
Dittweiler und Schönenberg-Kü-
belberg die Telefon-Nr. 06373 /
8290320 an (Gebiet Süd).

* Ohmbach, Brücken, Gries, Börs-
born, Glan-Münchweil., Hensch-
tal,Herschweiler-Pettersheim,
Hüffler, Krottelbach, Langen-
bach, Matzenbach, Nanzdiet-
schweiler, Quirbach/Pfalz, 
Steinbach am Glan, Rehweiler 
und Wahnwegen die Telefon-Nr. 
06383/927681 an (Gebiet Nord).

Sie wollen eine Störung melden?
Dann wählen Sie die entsprechen-
de Telefonnummer. Der Telefonan-
ruf wird von einer Sprachbox an-
genommen. Bitte teilen Sie Ihren
Namen sowie Ihre Telefonnum-
mer, unter der Sie erreichbar sind,
mit. Nennen Sie uns den festge-
stellten Schaden (z.B. Wasser tritt
aus dem Gehweg aus) mit Ortsbe-
zug (Straße, Hausnummer sowie
Gemeinde). Sie werden umgehend
(in der Regel nicht länger als 3 bis
10 Minuten) vom Rufbereit-
schaftspersonal zurückgerufen.

Schönenberg-Kübelberger Tafel
für bedürftige Menschen in der Ver-
bandsgemeinde Oberes Glantal.
Ausgabestelle: 
Zum Krämel 7, 66904 Brücken 
(neben ev. Kirche)
Öffnungszeiten: 
Dienstag 10:00-11:00 Uhr und
Donnerstag 16:00-17:00 Uhr
Bedürftigkeit: 
Anträge gibt es in den Bürger-
büro’s der Verbandsgemeinde
Auskünfte z. Bedürftigkeit: 
VG-Verwaltung, Herr Tobias We-
ber, Tel.:  06373-504-201, 
t.weber@vgog.de
Konto:
KSK Kusel, IBAN: 
DE10 5405 1550 0050 0103 47
www.schoenenberg-kuebelberger-
tafel.de

Ambulanter Pflege- und 
Betreuungsdienst  
Inhaber W. Tremmel & 
M. Tremmel
St. Wendeler Straße 16, 
66892 Bruchmühlbach-Miesau,
Tel. 06372/995751
Rathausstr. 6, 66914 Waldmohr, 
Tel. 06373/508641 
Wir sind rund um die Uhr für Sie
erreichbar.

Sozialverband 
VdK Rheinland-Pfalz
Kreisverband Kusel
Geschäftsstelle Lehnstraße 34,
66869 Kusel
Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Do. : 08.30 bis 12.00 Uhr
Freitags geschlossen
1. Mittwoch im Monat Service-
nachmittag für Arbeitnehmer von
14.00 - 17.30 Uhr
Telefon: 06381/425 044 - 0
Telefax: 06381/425 044 - 29
E-Mail: kv-kusel@vdk.de
Termin nur nach telefonischer
Vereinbarung

Bürgerbus Oberes Glantal
Montag und Mittwoch
von 14.00 bis 16.00 Uhr
Telefon: 06373/504-108, Email:
buchung@buergerbus-og.de
www.buergerbus-og.de

Deutsche Rheuma-Liga
Arbeitsgemeinschaft Kusel
Hauptstr. 59, 66909 Nanzdietschweiler
Tel.: 06383/1386
Email: kusel@rheuma-liga-rlp.de



Verbandsgemeinde Oberes Glantal
Gemeinsame Veröffentlichungen und amtliche Bekanntmachungen

Stellen-
ausschreibung

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal sucht mehrere 

Erzieher / Erzieherinnen (m/w/d)

als Springerkräfte, die vertretungsweise in den Kindertagesstätten
unserer Ortsgemeinden und in der Ganztagsbetreuung oder im Feri-
enprogramm in unseren Grundschulen eingesetzt werden können. 
Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich
19,5 Stunden. Die Stellen sind aus haushaltsrechtlichen Gründen
zunächst befristet (vorerst bis 31.07.2020) zu besetzen; eine
Festeinstellung ist beabsichtigt.
Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentli-
chen Dienst üblichen Sozialleistungen. Die Fahrtauslagen für die
Fahrten zwischen den wechselnden Einsatzstellen werden erstattet.
Wir suchen engagierte Persönlichkeiten, die zeitlich flexibel und
mobil sind (eigener Pkw wird benötigt). Eine weitere Voraussetzung
für die Einstellung ist der erfolgreiche Berufsabschluss als staatlich
anerkannte/r Erzieher/in. Schwerbehinderte Menschen werden bei
entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Interessenten richten ihre Bewerbung unter Beifügung der üblichen
Unterlagen an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A 1.2 - Personal 
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de

Für Fragen oder nähere Informationen zum Springerprojekt der VG
Oberes Glantal stehen Ihnen Frau Melanie Göddel (Tel. 06373/504-
140), Frau Melanie Rammel (Tel. 06373/504-146) oder Frau Natalie
Kunstmann (Tel. 06373/504-147) gerne zur Verfügung.

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunter-
lagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale
und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzureichen.

Schönenberg-Kübelberg, im April 2019
gez. Christoph Lothschütz, Bürgermeister

Das Fundamt Schönenberg-
Kübelberg meldet:
Im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg wurden verschiedene Bril-
len (Fundort: Gries, Schönenberg-Kübelberg) und ein Ring (Fun-
dort: Breitenbach) als Fundsachen abgegeben.

Wer Eigentumsansprüche geltend machen kann, meldet sich bitte
im Bürgerbüro Schönenberg-Kübelberg der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal, Tel. 06373/504-210.

Die
bietet auch im Schuljahr 2019/2020
Plätze zur Leistung eines Freiwilligen
Sozialen Jahres. In folgenden Ein-
richtungen im Verbandsgemeinde-
gebiet werden zum 01.09.2019

FSJ-Teilnehmer (m/w/d) gesucht:
• Grundschule Altenkirchen mit Ganztagsschule

• Grundschule Breitenbach mit Nachmittagsbetreuung

• Grundschule Brücken mit Ganztagsschule

• Grundschule Herschweiler-Pettersheim

mit Nachmittagsbetreuung

• Grundschule Waldmohr mit Ganztagsschule

• Gemeindekindertagesstätte Breitenbach

Das FSJ richtet sich an Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren und
dauert in der Regel 12 Monate. Es handelt sich um eine Vollzeitbe-
schäftigung. Die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld i.H.v. der-
zeit 350 Euro; die Sozialversicherungsbeiträge werden übernom-
men.
Ein FSJ gilt als Orientierungs- und Entscheidungshilfe für die beruf-
liche Zukunft und kann für einige Ausbildungsgänge als Praktikum
anerkannt werden. Auch kann es bei der Vergabe von Studienplät-
zen angerechnet werden.

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Göddel (Tel. 06373/503-140)
oder Frau Ambos (Tel. 06373/504-141) gerne zur Verfügung.

Interessenten richten ihre vollständige Bewerbung mit Angabe der
bevorzugten Einsatzstelle an die
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A 1.2 - Personal 
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsun-
terlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Origi-
nale und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzureichen.

Die Verbandsgemeinde Oberes Glantal ist anerkannte Beschäfti-
gungsstelle im Freiwilligen Sozialen Jahr und wird gefördert vom 

Schönenberg-Kübelberg, 
im Januar 2019
gez. Christoph Lothschütz 
Bürgermeister

FSJ-ler/in gesucht
1 FSJ-ler/in an der Grundschule der Glantalschule Glan-Münchwei-
ler gesucht für das Schuljahr2019/2020 (im Alter von 18-27 Jahre)

Einsatz in:     - GTS
                        - Verwaltung
                        - Unterricht

Infos unter: www.freiwilligendienst-rlp.de
Glantalschule Telefon: 06383-925960
E-Mail: sekretariat@glantalschule.de
Bewerbungen an: www.fwd-rlp.de

Bürgerbüro 
Glan-Münchweiler
und Waldmohr 
geschlossen!

Wegen einer Schulung sind die Bür-
gerbüro’s Glan-Münchweiler und
Waldmohr am Mittwoch, 03.07.
2019 geschlossen.
Das Bürgerbüro Schönenberg-Kü-
belberg und die KFZ-Zulassungs-
stelle sind an diesem Tag regulär
geöffnet.

Wir bitten um Ihr Verständnis.
Ihre Verbandsgemeindeverwaltung
Oberes Glantal

VDK

Kreisgeschäftsstelle
Kusel 
geschlossen
Die VdK Kreisgeschäftsstelle Kusel
ist am Donnerstag, dem 27.06.
2019 geschlossen. 

VDK-ORTSVERBAND
BRÜCKEN/OHMBACH

Einladung zum
Grillfest 2019

Der VDK-Ortsverband Brücken-
Ohmbach veranstaltet sein dies-
jähriges Grillfest am Samstag, 13.
Juli 2019 ab 15:00 Uhr an der Fritz-
Claus-Quelle in Brücken.
Die Vorstandschaft lädt alle Mitglie-
der mit Partner(in) herzlich dazu
ein.
Anmeldungen wegen Essenspla-
nung bitte bis spätestens 6. Juli mit
dem Abschnitt der schriftlichen Ein-
ladung aus der VDK-Zeitung oder
telef. bei Marliese Petry, Tel.
06386/999649 oder bei Oktavia
Breidenbach, Tel. 06386/1302.
Weiterhin bitten wir alle Mitglieder,
sich den Samstag, 21. September
2019 als Termin für den Jahresaus-
flug vorzumerken.
Geplant ist eine Fahrt zum Baum-
wipfelpfad in Orscholz oberhalb der
Saarschleife. Anschließend Aufent-
halt in Mettlach mit Schifffahrt an
die Saarschleife mit Schleusen-
durchfahrt. Danach besteht die
Möglichkeit zum Stadtbummel,
evtl. Besuch des Villeroy&Boch-Mu-
seums. Der Abschluss mit Abendes-
sen findet in der Mettlacher Abtei-
Brauerei statt.
Abfahrt ca. 9:00 Uhr; 
Ankunft in Brücken ca. 21:00 Uhr.
Näheres mit genauen Zeiten und
Kosten folgt in Kürze.

Zur LIEBE gehören zwei. 
Und manchmal eine ANZEIGE.



Neue Bürgerbusse 
eingetroffen
Zwei Jahre und 90.000 Kilometer
später sind sie nun eingetroffen.
Die Bürgerbusse der ersten Genera-
tion im Oberen Glantal wurden nun
gegen neue Fahrzeuge ausge-
tauscht. 
Die Leasingverträge sind erneuert.
Wieder mit zwei Jahren Laufzeit
aber mit einer höheren Kilometer-
leistung als vorher. Jeder der beiden
Bürgerbusse hatte etwas mehr als
45.000 Kilometer in den beiden
letzten Jahren zurückgelegt. 
Die neuen Busse bieten für unsere
Fahrgäste einen höheren Komfort.
Es gibt einen zusätzlichen Griff zum
Einsteigen auf der linken Seite der
Sitzreihen und die Trittstufe ist brei-
ter als vorher und auch etwas stabi-
ler. Die Beifahrerinnen und Beifah-

rer freuen sich über einen neuen
Haltegriff, der beim ständigen Ein-
und Aussteigen sehr hilfreich ist.
Für die Fahrer bietet die neue Frei-
sprecheinrichtung eine bessere
Verbindung und noch mehr Bedie-
nungskomfort.

Von außen sind die Busse weiterhin
als Bürgerbusse deutlich am
Schriftzug und Logo zu erkennen.
Zusätzlich gibt es noch vorne, hin-
ten und an den Seiten eine „1“ oder
„2“ um zu erkennen, ob man den
Bus 1 oder den Bus 2 vor sich hat.
Und die Sponsoren sind auch wie-
der mit dabei. Herzlichen Dank an
die Kreissparkasse Kusel und die
Volksbank Glan-Münchweiler für
die Unterstützung.

Unsere Bilder zeigen einen der neuen Bürgerbusse mit der deutlichen
Kennzeichnung als Bus 1 oder Bus 2.

Sperrung Feldwirtschaftsweg
zwischen Matzenbach und
Rehweiler (Glan-Blies-Radweg)
Aufgrund von Sanierungsarbeiten
wird der Feldwirtschaftsweg zwi-
schen Matzenbach und Rehweiler
vom 11.06.2019 bis zum
05.07.2019 voll gesperrt. Dies be-
trifft auch den Fahrradverkehr auf
dem Glan-Blies-Radweg. Die Umlei-

tung für Radfahrer erfolgt für die
Dauer der Maßnahme über die
B423.
Alternativ kann zwischen Matzen-
bach und Rehweiler die Bahn ge-
nutzt werden (die Fahrradmitnahme
ist werktags ab 9:00 Uhr und an Wo-

chenenden und Feiertagen ganztä-
gig kostenlos). Fahrplaninformatio-
nen unter www.db.de oder
www.vrn.de

Wir bitten die Bürger und radfahren-
de Gäste um Verständnis. 

IGBCE

Ehrungen beim Sommerfest
der Ortgruppe Krottelbach

Kuhn Günter und  Klein Edwin beide
aus Frohnhofen. Für 80 Jahre in der
Gewerkschaft wurde 
Junker Fridolin aus Breitenbach ge-
ehrt. Drei der Geehrten waren leider

aus krankheitsbedingten Gründen
nicht anwesend.   Nach Kaffee und
Kuchen  einem guten warmen Buffet
mit Umtrunk  ging die Veranstal-
tung zu Ende.    

Die Gewerkschaft IGBCE Ortsgrup-
pe Krottelbach mit Ohmbach,
Brücken, Breitenbach, Altenkir-
chen, Frohnhofen und Dittweiler fei-
erte im Rahmen eines Sommerfe-
stes im Ohmbacher Sportheim sei-
ne diesjährigen Jubilare. Für ihre
treue Mitgliedschaft bei der Indus -
triegewerkschaft, Bergbau- Che-
mie- Energie waren 7 Mitglieder zur
Ehrung eingeladen. Nach der Be-
grüßung durch den Vorsitzenden
Stephan Michel nahm der Sekretär
der IGBCE aus Saarbrücken Herr Ul-
rich Schacht auch die Ehrungen vor.
Geehrt wurden: für 40 Jahre Mit-
gliedschaft, Morgenstern Berthold
aus Krottelbach, für 50 Jahre Mit-
gliedschaft Schmitt Heinz aus Krot-
telbach, für 70 Jahre in der Gewerk-
schaft, Lothschütz Kilian aus Brei-
tenbach, Lang Otmar aus Ohmbach,



Paris Exkursion
6.6.2019
Zu acht fuhren wir, der Französisch
Kurs 9 E2 von Frau Zugck, nach Pa-
ris und machten uns dort einen
schönen Tag.

Um 7:45 trafen wir uns am Hombur-
ger Hauptbahnhof und fuhren we-
nig später mit der Regionalbahn
nach Saarbrücken. Dort stiegen wir
in den ICE um, mit dem wir gemüt-
lich zur Landeshauptstadt Frank-
reichs transportiert wurden. 

Unsere Stadtrundreise begannen
wir mit dem bekannten Museum
Louvre und dem Palais Royal, wel-
che wir von außen besichtigten und
die aufwendigen Fassaden bewun-
dern durften.

Die nächste Station war die Kathe-
drale Notre-Dame, die vor kurzem
leider durch einen Brand beschä-
digt wurde, die aber auch abgesi-
chert und halb verdeckt noch be-
wundernswert war.

Am Eiffelturm legten wir dann eine
gemütliche Pause ein, in der wir Fo-
tos schossen, ein Picknick machten
und das Wahrzeichen von Paris be-
trachten konnten.

Auf unserem weiteren Weg hielten
wir an der Champs-Elysée an, um
den Arc de Triomphe in Augen-
schein zu nehmen. An jeder Se-
henswürdigkeit erklärte uns Frau
Zugck ein paar nennenswerte und
interessante Fakten, hier z.B. zum
Prinzip des mehrspurigen Kreisver-
kehrs.

In ganz Paris begegneten wir immer
wieder alten, historischen Gebäu-
den, von denen manche nun als mo-
derne Geschäfte genutzt werden.
Shoppen durfte auf einer Exkursion
wie dieser natürlich nicht fehlen,
daher durften wir uns im größten
Einkaufszentrum von Paris, den
Galéries Lafayette, auf eigene Faust
umsehen. 

Unsere letzte Station war die
berühmte Sacré Coeur, die viel An-
strengung und Geduld forderte, da
wir warme Temperaturen und viele
Treppenstufen als Handicap hatten.
Doch es lohnte sich. Der Anblick
des Gebäudes und die Sicht über
Paris von weit oben waren faszinie-
rend. 

Da wir noch genügend Zeit zur Ver-
fügung hatten, gingen wir in Klein-
gruppen durch die Gassen und Sou-
venirläden.

Während der ganzen Zeit nahmen
wir immer die Métro um von Se-
henswürdigkeit zu Sehenswürdig-
keit zu gelangen oder gingen auch
kurze Wege zu Fuß.

Auch wenn es sehr warm und an-
strengend war, hat sich der Ausflug
wirklich gelohnt. Auf dem Rückweg
redeten wir noch viel über unsere
Eindrücke und Erlebnisse und ka-
men gegen 21:30 in Homburg an.
Jana Guth, 9a

(VZ-RLP / 18.06.2019) Mit ein paar
Handgriffen kann man sein Zuhau-
se vor dem Sommerurlaub in den
Energiesparmodus versetzen. Da-
durch spart man Energie sowie
Geld und tut gleichzeitig etwas für
die Umwelt. 

Als einfachsten Schritt sollte der
Verbraucher vor der Abreise alle
nicht benötigten elektrischen
Geräte ausschalten oder deren
Stecker ziehen. Selbst im Stand-
by-Modus verbrauchen elektrische
Geräte ohne sichtbares Zeichen
Strom - ältere Exemplare sogar
ziemlich viel. Durch die Verwen-
dung von Steckdosenleisten mit
Schaltern ist das Ausschalten von
mehreren elektrischen Geräten am
bequemsten zu erledigen. Compu-
ter sollten komplett runtergefah-
ren, Ladegeräte aus den Steckdo-

sen und WLAN-Router ausgeschal-
tet werden. Falls das Telefon am
Router hängt, muss man entschei-
den, ob man das Ausschalten des
Telefons in Kauf nehmen will. Kli-
mageräte sind außerdem auszu-
schalten, damit sie nicht unnötig
im Kühlbetrieb laufen. Bei sehr
langer Abwesenheit kann es sich
lohnen den Kühlschrank zu entei-
sen und während der Abwesenheit
auszuschalten. Nach der Rückkehr
läuft der Kühlschrank dann ohne
die Eisschicht effizienter. 
Die Heizungsanlage sollte spätes -
tens jetzt auf Sommerbetrieb ge-
stellt werden. So wird Strom ge-
spart, da dann die Heizungspum-
pe abgestellt wird. In Ein- und
Zweifamilienhäusern kann zudem
die Warmwasserzirkulation ausge-
schaltet werden. Nach dem Urlaub
sollte aus hygienischen Gründen

das Wasser einmalig auf 70 Grad
Celsius aufgeheizt werden.
Um das zu Hause „urlaubsfit“ zu
machen, können Interessierte Un-
terstützung von einem Berater der
Energieberatung der Verbraucher-
zentrale erhalten. 
Die Beratungsgespräche sind kos -
tenlos. Die nächsten Sprechstun-
den der Energieberater finden wie
folgt statt:
• Schönenberg-Kübelberg: Sams-
tag, den 20.07.19 von 10 - 12.00
Uhr in der Verbandsgemeinde-
verwaltung, Rathausstraße 8, te-
lefonische Voranmeldung unter
0 63 73/504-105, -106. 

• Waldmohr: Samstag, den
06.07.19 von 8.30 - 13.45 Uhr im
Bürgerhaus, Saarpfalzstraße 12,
Seiteneingang benutzen (Feuer-
wehreinfahrt). Voranmeldung
unter 0 63 73/504-106, -105.

Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Auf Reisen zu Hause 
Energie einsparen
Energieberater der Verbraucherzentrale geben Tipps

Unsere Jubilare
Altenkirchen
28.06. Renate Höh                           79
28.06. Hartmut Knerr                       73
28.06. Valentina und Johann
              Schneider
            Goldene Hochzeit
04.07. Gisela Keller                         80

Börsborn
30.06. Edith Schnöder                    85

Breitenbach
30.06. Waltraud Emser                   71
01.07. Lore Koch                               85
02.07. Armin Meininger                  71
04.07. Benito Müller                        79

Brücken
27.06. Anysia Ecker                         83
29.06. Dr. Dirk Loytved                   77
30.06. Gretel Dausend                    70
01.07. Wolfgang Leßmeister         72
02.07. Elisabeth Schwiergollik     77
03.07. Waltraud Weis                      72
04.07. Jutta Bertram                        70
04.07. Elfriede Lauer                       90

Dittweiler
04.07. Selinde Nikolaus                 88

Dunzweiler
04.07. Ingrid Becker                        83

04.07. Kurt Mootz                             77

Frohnhofen
03.07. Werner Theobald                 72

Glan-Münchweiler
27.06. Walter Donauer                    91
01.07. Eugenie Schnabel               74

Gries
01.07. Angelika Schmidt                72
02.07. Lothar Fell                              87
02.07. Anneliese Germann            81

Krottelbach
27.06. Nikolaus Michels                 71
30.06. Lothar Mayer                        80

Matzenbach
03.07. Margarethe Ziegler             70

Ohmbach
01.07. Maryam Hanna Yousuf       73

Rehweiler
28.06. Georg Semle                         72

Schönenberg-Kübelberg
OT Kübelberg
27.06. Elisabeth und Peter
              Kafitz
              Goldene Hochzeit

29.06. Marianne Schäfer                78
30.06. Margot Schäfer                    84
02.07. Elisabeth Wemmert            70

OT Sand
05.07. Hans-Bernhard Hörner      72

OT Schönenberg
01.07. Gisela Jahn                            71
01.07. Antje Sulutaurs                    70
03.07. Annerose Altherr                 75

Steinbach
03.07. Gerhard Müller                     70

Waldmohr
27.06. Renate und Hans Buhles
              Goldene Hochzeit
28.06. Rita Pietzka                          71
29.06. Alois Emser                           88
29.06. Harald Maas                         70
30.06. Irmgard Umlauf                    77
01.07. Roland Apfelbacher            70
01.07. Peter Förderer                      71
01.07. Helga Hirning                       75
01.07. Margherita Varca                 83
02.07. Christine Jung                       70
02.07. Elfriede Jung                         79
03.07. Ladislau Ronto                     74
04.07. Wilma Giebert                      85
04.07. Ursula Recktenwald            77

Das Revier der SCHNÄPPCHENJÄGER:

Das                          .













Ihre Anzeigen für das nehmen gern entgegen:

Für den Bereich der ehemaligen 
Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler:

Geschäftsstelle Kusel
Telefon 06381 8622 • Fax 429825

E-Mail: anz-kus@suewe.de

Für den Bereich der ehemaligen Verbandsgemeinden 
Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr:

Druckerei Göddel+Sefrin GmbH Waldmohr
Telefon 06373 81150 • Fax 811531
E-Mail: info@goeddel-sefrin.de 

ANZEIGENANNAHMESCHLUSS ist IMMER MONTAGS um 10.00 Uhr



Glantalschule Grund- und Realschule plus

Glantalschule erläuft
über 5000 Euro!
Spendenlauf der Glantalschule erweist sich als voller Erfolg. 

Bunte Momente schenken für Kinder
- unter diesem Motto startete die
Glantalschule Glan-Münchweiler am
29. Mai 2019 ihren erfolgreichen er-
sten Benefizlauf zugunsten des
Dachverbandes Clowns in Medizin
und Pflege Deutschland e.V. 
Denn Lachen ist die beste Medizin.
Deshalb gibt es seit den 90er Jahren
auch in Deutschland die „Clownsvi-
siten“, die Kindern und Eltern hel-
fen, mit Spaß und Lachen dem Kran-
kenhausalltag zu entfliehen und
neue Energie zu schöpfen. 
Alle Klassen mit insgesamt 123
SchülerInnen machten sich gemein-
sam von der Glantalschule aus auf
den 1,5 km langen Weg zum Sport-
gelände des TuS Glan-Münchweiler,
das an diesem Tag für den Lauf zur
Verfügung stand. 
Nach einer kurzen Begrüßung durch
die verantwortliche Organisatorin
Melanie Schleicher, ging es um 9:00
Uhr an den Start. Gelaufen wurde je-
weils eine Strecke von 500m. 
Im Vorfeld hatten sich die Kinder
und Jugendlichen Sponsoren ge-

sucht, die den Lauf entweder durch
einen Fixbetrag oder einen verein-
barten Betrag pro Kilometer unter-
stützten. 
Zwei Stunden lang liefen oder gin-
gen die SchülerInnen in ihrem eige-
nen Tempo bei fetziger Musik ihre
Runden.
Gestärkt durch Obst und Getränke
der Wasgau Glan-Münchweiler und
motiviert durch die zahlreichen Zu-
schauer, kamen die LäuferInnen auf
eine Gesamtstrecke von 1465 km. 
So kam eine stolze Gesamtsumme
von 5500 Euro zustande.
5000 Euro wurden am 14.06.2019
dem Dachverband überwiesen und
abzüglich der Unkosten, gehen
nochmals 200 Euro an die Tafel
Brücken. 
Die Volksbank Glan-Münchweiler
spendete dem Dachverband zusätz-
lich nochmals 275 Euro. 
Ein herzliches Dankeschön ergeht
deshalb nicht nur an die tollen Läu-
ferInnen, sondern auch an alle
Sponsoren, die diesen Erfolg ermög-
lichten.

Nachbetrachtung Bienenfest
Am Pfingstmontag 2019 fand wieder
das traditionelle Bienenfest statt. Das
Wetter hielt, und so  fanden viele Besu-
cher den Weg in den Schächel. Was in
den 1950er Jahren als Familienfeier un-
ter den Imkern begann, hat sich nun-
mehr nach fast 70 Jahren zu einer Ver-
anstaltung für Jung und Alt entwickelt.
Wie jedes Jahr begann das Fest mit ei-
nem Waldgottesdienst, dieses Jahr so-
gar mit einer Taufe. Wie immer hielt das
Pastorinnen-Gespann Schwenk-Vilow
und Gutt-Müller eine kurzweilige Mes-

se. So freuten sich nicht nur das Tauf-
kind,  sondern auch die Imker des Bie-
nenzuchtvereins, die wieder einmal mit
mehr als 20 Helfern rund um die Uhr im
Einsatz waren, über das tolle Fest. Auch
die befreundeten Imker unseres Nach-
barvereins aus Bruchmühlbach waren
wieder zahlreich erschienen. 
Auf diesem Wege danken wir allen Hel-
fern und Kuchenspendern, die zum Ge-
lingen des Festes beigetragen haben
und freuen uns darauf, nächstes Jahr
diese Tradition fortzusetzen.

BIENENZUCHTVEREIN KOHLBACHTAL

ALTENKIRCHEN

Sommerfest 2019 
am Jugendheim
ein toller Erfolg
Altenkirchen. Trotz der gleichzeitig
vielen Feste in den umliegenden
Ortschaften war das diesjährige
Sommerfest der Kirchengemeinde
Altenkirchen  ein toller Erfolg.

Zwei Punkte waren für diesen Zu-
spruch der Bevölkerung ausschlag-
gebend,  das gute Wetter und zwei
neuartige Events, die zum ersten
mal dieses Fest bereicherten. Eine
neue wunderschöne Hüpfburg, die
ihrem Namen alle Ehre machte, so-
wie eine fast fünf Meter große auf-
blasbare Dartscheibe, auf die mit

„Klettbällen“ geschossen werden
konnte. Diese beiden Sensationen
waren richtige Kindermagnete und
während des gesamten Festes stets
belegt. Diese beiden Attraktionen
wurden der Kirchengemeinde un-
entgeltlich von Jason Würth und sei-
ner Mutter Petra (Remixevents) zur
Verfügung gestellt.

Für Essen und Getränke war eben-
falls bestens gesorgt und am Abend
waren alle Beteiligten rundum zu-
frieden. „Ein gelungenes Fest“ !!
(gm)

„Spaß auf der Hüpfburg“
Pfarrerin Sabine Schwenk-Vilov, der stellvertretende Presbytheri-
umsvorsitzende Gerald Meyer sowie Jason und Petra Würth

BREITENBACH

BÖRSBORN

Sommerfest
Börsborn. Am 29. Juni 2019 findet
das Sommerfest mit 100 Jahrfeier
des SPD-Ortsvereins im Dorfge-
meinschaftshaus Börsborn statt.

Ab 17.00 Uhr 
- Fassbieranstich
- Live Musik & Barbetrieb

SPD-ORTSVEREIN

PENSIONÄRVEREIN

Kaffeenachmittag
Breitenbach. Unser nächster Kaf-
feenachmittag findet am 27. Juni
um 15.00 Uhr in der Gaststätte der
Schönbachtalhalle beim Laky statt.
Jeder, der Interesse an ein paar un-
beschwerten Stunden bei Kaffee,
Kuchen und unter Unterhaltung hat,
ist herzlich eingeladen.

Auf Ihr Kommen freut sich die Vor-
standschaft.

DRK

Übungsabend
Breitenbach. Am Dienstag, dem
02.07.2019, um 19.00 Uhr, findet
im DRK-Haus Breitenbach ein
Übungsabend des DRK statt.

LANDFRAUEN-
VEREIN

Programm 
Juli 2019
Breitenbach. Endlich Sommer! Da
haben wir keine Lust auf schwere
Kost; deshalb der Kochkurs „Leich-
te Sommerküche“ am Mittwoch,
03. Juli 2019 um 18:00 Uhr im DGH.

Die Kursleiterin, Frau Daniela Hix,
zeigt uns, wie man schnell leckere
leichte Gerichte zubereiten kann.

Verkostungsbeitrag  3 Euro für Mit-
glieder. Gäste sind wie immer herz-
lich willkommen.

Bitte ein Glas und ein Gedeck mit-
bringen.

Wir freuen uns auf hoffentlich viele
Teilnehmer!

Euer Vorstands-Team

Als weiterer Programmpunkt im Juli
findet ein Ausflug zum „Gut Königs-
bruch“ in Homburg - Bruchhof statt. 

Genauer Termin und Einzelheiten
werden noch bekannt gegeben.



Der Ortsgemeinderat Breitenbach hat in seiner Sitzung am 22.05.2019 folgenden Be-
schluss zur Aufstellung einer Satzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB gefasst, der hiermit
bekannt gemacht wird.
Der Geltungsbereich der Satzung kann beigefügter Karte entnommen werden.
Der Ortsgemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für die Erweiterung der Satzung
vom 01.10.1980 gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB. Der Geltungsbereich kann dem Lageplan

entnommen werden du entspricht der Empfehlung aus dem Bau- und Liegenschaftsaus-
schuss. 

Breitenbach, den 27.06.2019
gez. Roth
Ortsbürgermeister

Der Ortsgemeinderat Breitenbach hat in seiner Sitzung am 22.05.2019 dem Satzungsent-
wurf zugestimmt und die Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen.
Der Geltungsbereich der Satzung kann dem Lageplan entnommen werden. 
Der Satzungsentwurf liegt bei der Verbandsgemeinde Oberes Glantal im Gebäude Rat-
haus Waldmohr, Zimmer Nr. W1-2.04, Rathausstraße 14, Waldmohr in der Zeit vom
05.07.2019 bis zum 05.08.2019 zu jedermanns Einsicht aus. Die Einsichtnahme kann zu
den allgemeinen Dienstzeiten von montags bis mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, sowie donnerstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr erfolgen. Weiterhin kön-
nen die Unterlagen im Internet unter https://www.vgog.de/vg_oberes_glantal/Rat-
haus/Bebauungsplan/Breitenbach  eingesehen werden.

Gem. § 3 Abs. 2 BauGB können Stellungnahmen bei der Verbandsgemeinde Oberes Glan-
tal mündlich, per E-Mail (vg-oberes-glantal@poststelle.rlp.de) oder per Post (Postan-
schrift: Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübel-
berg) zur Satzung eingereicht werden. Nicht fristgerecht, d.h. nach dem 05.08.2019 ab-
gegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Satzung nicht
berücksichtigt werden. 

Breitenbach, den 27.06.2019
gez. Roth
Ortsbürgermeister

Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung
gem. §§ 34 Abs. 6 i.V.m. § 13 BauGB
Beteiligung der Öffentlichkeit-

„Ergänzungssatzung Erweiterung der Satzung vom 01.10.1980 
gem. § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB“, Ortsgemeinde Breitenbach



FREIWILL IGE FEUERWEHR

Vorstellung der aktiven
Freiwilligen Feuerwehr 

Breitenbach. Am 15.06.2019 hat
sich die Feuerwehr, auf dem Park-
platz am Wasgau Markt Breiten-
bach, vorgestellt. 
Anschauungsmaterialien sowie
persönliche Schutzausrüstung und
Gerätschaften der Feuerwehr konn-
ten begutachtet und erklärt werden.
Abgerundet wurde dies durch aus-
führliches Text und Bildmaterial. 
Anwesend waren aktive Feuerwehr-
leute, Jugendfeuerwehr, Banbini-
Feuerwehr sowie die Mitglieder der
Alterswehr und des Feuerwehrver-
eins. 
Bei gutem Wetter konnten sich In-
teressierte über ihre Feuerwehr in-
formieren. 
Auf diesem Wege möchte sich Ihre
Freiwillige Feuerwehr Breitenbach

für den großen Zuspruch und Aner-
kennung bedanken. 
Besonderen Dank auch an die
Marktleitung, die mit nachhaltigen
Produkten aus der Region, für das
leibliche Wohl der Feuerwehrleute
sorgte. 

BRÜCKEN

ADAC 

Stammtisch
Brücken. Unser nächster Stamm-
tisch findet am 4. Juli 2019, um
19.00 Uhr, im Gasthaus Saini statt.

DITTWEILER

OBST- UND
GARTENBAUVEREIN

Nun Sommerschnitt
mit Riss
Dittweiler. Nachdem unser Schnitt-
kurs im April 2019 dem Wetter zum
Opfer fiel, haben wir nun einen neu-
en Termin mit unserem Fachmann
Herrn Lavall vereinbaren können.  
Treffpunkt ist am 6. Juli 2019 um
13.30 Uhr direkt am Grundstück
nach dem Bürgerhaus in Dittweiler
links hoch Richtung Wald.
Die Teilnahme am Schnittkurs ist
auch für Nichtmitglieder kostenlos. 
Der Verein würde sich wie bei den
vorhergehenden Kursen über viele
Teilnehmer freuen. Noch Fragen?
Wenden Sie sich bitte an unseren 1.
Vorstand Herrn Harry Scherer unter
der Telefonnummer  06386/6535.

DUNZWEILER

KINDERTAGESSTÄTTE DIE WILDEN ZWERGE

Wow, wie interessant !!
Dunzweiler. Am 22.05.2019 fuh-
ren die Maxis der Kita „die wilden
Zwerge“ Dunzweiler, gemeinsam
mit ihren Erzieherinnen zur Polizei-
wache nach Schönenberg/Kübel-
berg. Dort angekommen, empfing
uns auch schon Fr. Gaab (Polizis -
tin).

Fr. Gaab zeigte uns ausführlich die
Polizeiwache und gab uns einen

Einblick was ein Polizist so alles ar-
beitet. Auch zeigte sie uns die Ar-
restzelle, was doch ganz schön ko-
misch war dort drin zu sitzen.

Anschließend begutachteten wir
noch ein Polizeiauto.

Das war ein toller Morgen vielen
Dank an die Polizeiwache Schönen-
berg/Kübelberg und an Fr. Gaab!!

GLAN-MÜNCHWEILER

GRIES

Stellenausschreibung
Die Gemeindekindertagesstätte Pfiffikus der Ortsgemeinde Glan-
Münchweiler sucht zum 01.08.2019

eine/n Mitarbeiter/in im Erziehungsdienst
(m/w/d)
Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit einer regelmäßigen Ar-
beitszeit von durchschnittlich 19,5 Wochenstunden. Die Stelle ist
befristet zu besetzen für die Dauer einer Elternzeitvertretung, vor-
erst bis zum 31.12.2019. In Abhängigkeit der Betriebserlaubnis
können ab dem 01.09.2019 ggfs. weitere Wochenstunden hinzu-
kommen.

Wir erwarten: 
- Vorzugsweise eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
zum/zur Erzieher/in 
mit staatlicher Anerkennung oder
- alternativ als Sozialassistent/in oder Kinderpfleger/in
- die Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel
zu reagieren und ggfs. Vertretungs- bzw. Mehrarbeitsstunden zu
leis ten

- Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit,
Einsatzbereitschaft und die Freude am Umgang mit Kindern.

Wir bieten:
Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentli-
chen Dienst üblichen Sozialleistungen. 
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Interessenten richten ihre Bewerbung bitte bis spätestens 10. Juli
2019 unter Beifügung der üblichen Unterlagen an die 

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 - Personal 
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de 

Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau
Holm (Tel. 06383 / 927520) oder die VG-Verwaltung, Frau Göddel
(Tel. 06373 / 504-140) gerne zur Verfügung. 

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsun-
terlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Origi-
nale und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzureichen.

Glan-Münchweiler, 12.06.2019
gez. Fred Müller
Ortsbürgermeister

Sehr geehrter 
Anschlussnutzer, 
hiermit informieren wir Sie, dass
die Pfalzwerke Netz AG gemäß § 17
Niederspannungsanschlussverord-
nung (NAV) dringende Wartungs-
und Sanierungsarbeiten im Strom-
versorgungsnetz durchführt. Diese
Wartungsarbeiten werden am Don-

nerstag, den 27.06.19 in der Ge-
meinde Gries in der Zeit zwischen
08:00 Uhr und 12:00 Uhr erfolgen.
Die Stromversorgung wird mittels
Notstromaggregat gewährleistet.
Zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr
muss mit einer kurzzeitigen Strom -
unterbrechung gerechnet werden.
Eine Einspeisung aus Eigenerzeu-
gungsanlagen ist während der

Öffnungszeiten 
der Gemeindebücherei Gries 
Im Dachgeschoss des Bürger-und Vereinshauses

„Alte Schule“
jeweils am ersten Mittwoch im Monat

von 16:00-17:00 Uhr

Durchführung der Arbeiten nicht
möglich.
Bitte schützen Sie Ihre empfindli-
chen Geräte (z.B. Computer, TV-
Geräte, Telefonanlagen), indem Sie
diese Geräte vom Netz trennen (z.B.
durch Ziehen des Netzsteckers) und
erst wieder zuschalten, nachdem
die regelmäßige Stromversorgung
wieder hergestellt ist. 
Bei ortsfesten Geräten (z.B. Hei-
zungsanlagen, Antennenanlagen,
Durchlauferhitzer) ist die Steuersi-
cherung auszuschalten.  Beachten
Sie hierzu die jeweilige Bedie-
nungsanleitung des Herstellers und
schalten Sie die Steuersicherung
erst wieder ein, nachdem die regel-
mäßige Stromversorgung wieder
hergestellt ist.
Beachten Sie darüber hinaus insbe-
sondere auch unsere zusätzlichen
Hinweise:
• Elektrische Wecker, oft auch Zeit-
schaltuhren an Haushaltsgeräten
bzw. Alarmanlagen, schalten sich
aus und müssen neu gestellt wer-
den

• Kühlschränke und Tiefkühlgeräte
sollten Sie während der Unterbre-
chung möglichst nicht öffnen

• Werden zentrale Telefon-, Anten-
nen-, Aufzugs-, Warmwasser-
oder Heizungsanlagen betrieben,
informieren Sie bitte den jeweili-
gen Betreiber

• Bei Fotovoltaikanlagen und Block-
heizkraftwerken beachten Sie bit-
te die Betriebsanleitung

Für Rückfragen steht Ihnen die Ser-
vicekoordination, unter der Tel.-
Nr.:06841-906 258 zur Verfügung.

Saisonabschluss
Gries. Am Montag, dem 1. Juli
2019, treffen wir uns an der Bushal-
testelle im Unterdorf. Um 17.13 Uhr
fahren wir zum Saisonabschluss
mit dem Bus nach Miesau in Edi’s
Pizzeria.



Der Ortsgemeinderat Dittweiler hat nach den §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-
Pfalz i.d.F. vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Landesgesetz vom 19. De-
zember 2018 (GVBl S. 447), folgende Haushaltssatzung beschlossen,  die  nach  Genehmi-
gung  durch  die Kreisverwaltung Kusel als Aufsichtsbehörde vom 13. Juni 2019 hiermit be-
kannt gemacht wird.

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetz werden                                                           Haushaltsjahr        Haushaltsjahr 
                                                                                                               2019                              2020
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf                                 1.259.255,00 Euro       1.258.229,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf             1.408.313,00 Euro       1.402.075,00 Euro
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                              - 149.058,00 Euro        - 143.846,00 Euro

2. im Finanzhaushalt
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen                                                        - 97.810,00 Euro           - 95.744,00 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf             472.300,00 Euro             65.800,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf            719.000,00 Euro          129.000,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit                                                    - 246.700,00 Euro           - 63.200,00 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf         246.700,00 Euro             63.200,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf          64.500,00 Euro              67.250,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit                                                                         182.200,00 Euro             - 4.050,00 Euro

Veränderung des Finanzmittelbestandes 
im Haushaltsjahr                                                                 - 162.310,00 Euro        - 162.994,00 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
                                                                                              Haushaltsjahr        Haushaltsjahr 
                                                                                                               2019                              2020

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investi-
tionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf
zinspflichtige Kredite auf                                                     246.700,00 Euro             63.200,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
                                                                                              Haushaltsjahr        Haushaltsjahr 
                                                                                                               2019                              2020
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen,
die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten
wird festgesetzt auf                                                                             0,00 Euro                        0,00 Euro

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich In-
vestitionskredite aufgenommen werden müssen, werden veranschlagt mit
                                                                                                                  0,00 Euro                        0,00 Euro

§ 4 Steuersätze
                                                                                              Haushaltsjahr        Haushaltsjahr 
                                                                                                               2019                              2020
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

a)  Grundsteuer
Grundsteuer A                                                                                   340 v.H.                           340 v.H.
Grundsteuer B                                                                                   390 v.H.                           390 v.H.

b)  Gewerbesteuer                                                                                  365 v.H.                           365 v.H.

Die Sätze der Beiträge für die Investitionsaufwendungen 
und die Unterhaltungskosten der Feld- und Waldwege 
werden festgesetzt auf                                                                    26,08 Euro                      26,08 Euro

Für Beitragspflichtige, die ihren Einnahmenanteil aus 
der Jagdverpachtung der Ortsgemeinde für diesen 
Zweck zur Verfügung stellten, ermäßigt sich  
der Beitragssatz auf                                                                         15,34 Euro                      15,34 Euro

§ 5 Eigenkapital

Zum  31.12.2016 betrug  das Eigenkapital 956.423,92 Euro. Dies entsprach bei einer Bilanz-
summe von  4.296.276,00 Euro einer Quote von  22,26  %. Im  Haushaltsjahr 2017 wird sich
das Eigenkapital   voraussichtlich um  den Jahresverlust von 110.821,- Euro (Vorl. Abschluss
2017) vermindern.    Im Haushaltsjahr 2018  wird sich das Eigenkapital voraussichtlich um
den  Jahresverlust von  69.812  Euro (lt. Ansätze des HH-Jahres) vermindern. In den Haushalts-
jahren 2019 und 2020 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich um den im  Haushaltsplan
ausgewiesenen Jahresverlust von von 149.058,00 Euro in 2019 und 143.846 Euro in 2020
vermindern.

Dittweiler, den 27.Juni 2019                                                           staatsaufsicht. genehmigt  
Kusel,  den 13. Juni 2019

gez. Cloß Winfried                                                                              Kreisverwaltung
Bürgermeister                                                                                      i.A. T. Flesch

Hinweis:
Gem. § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung (GemO) 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder
auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemein-
deverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
Bei dieser Bekanntmachung der Satzung ist auf die Voraussetzung für die Geltendmachung
der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinzuweisen.
Die Veröffentlichung dieser Satzung erfolgt gemäß der Durchführungsverordnung (DV) zu §
27 Gemeindeordnung (GemO) und den Verwaltungsvorschriften (VV) zur Durchführung des §
27 GemO.

Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 28. Juni 2019 bis 12. Juli 2019 bei der Verbandsge-
meindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, Zimmer S1 -– 5.06, während der allge-
meinen Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus.

Schönenberg-Kübelberg, den 27. Juni 2019
Lothschütz, Bürgermeister 

Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Dittweiler für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 vom 27. Juni 2019

Das LAND und seine LEUTE im



HENSCHTAL

Bekanntmachung
Der Ortsgemeinderat Henschtal hat in seiner Sitzung am 06.05.2019 folgenden Be-
schluss zur Aufstellung der
Aufhebungssatzung Wingertspferch
gefasst, der hiermit gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch i.V.m. § 1 Abs. 8 Baugesetz-
buch (BauGB), in der Neufassung vom 23.09.2004 in der derzeit geltenden Fassung, be-
kannt gemacht wird.
Der Geltungsbereich der Satzung kann beigefügter Karte entnommen werden.

Der Ortsgemeinderat fasst gem. § 2 Abs. 1 BauGB den Aufstellungsbeschluss zur Aufhe-
bungssatzung Wingertspferch. Der Geltungsbereich entspricht beigefügtem Lageplan. Es
wird ein vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. Von der frühzeitigen Be-
teiligung wird abgesehen.

Henschtal, 27.06.2019
gez. Decklar

Öffentliche Bekanntmachung
gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2  BauGB
-Beteiligung der Öffentlichkeit-

Aufhebungssatzung Wingertspferch“, der Ortsgemeinde Henschtal

Der Ortsgemeinderat Henschtal hat in seiner Sitzung am 06.05.2019 der „Aufhebungs-
satzung Wingertspferch“ zugestimmt und die Beteiligung der Öffentlichkeit beschlossen.

Der Geltungsbereich des Änderungsplanes kann dem Lageplan entnommen werden. 

Die Satzung wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 Abs. 1 BauGB aufgestellt. Entspre-
chend § 13 Abs. 2 BauGB wird auf die frühzeitige Unterrichtung und Erörterung verzichtet.
Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird von einer Umweltprüfung abgesehen.

Der Satzungsentwurf und die Begründung liegen bei der Verbandsgemeinde Oberes
Glantal im Gebäude Rathaus Waldmohr, Zimmer Nr. W1-2.04, Rathausstraße 14, Wald-
mohr in der Zeit vom 05.07.2019 bis zum 05.08.2019 zu jedermanns Einsicht aus. Die
Einsichtnahme kann zu den allgemeinen Dienstzeiten von montags bis mittwochs von
8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, sowie donnerstags von 8:30 Uhr

bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr und freitags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
erfolgen. Weiterhin können die Unterlagen im Internet unter
https://www.vgog.de/vg_oberes_glantal/Rathaus/Bebauungsplan/Henschtal  eingese-
hen werden.
Gem. § 3 Abs. 2 BauGB können Stellungnahmen bei der Verbandsgemeinde Oberes Glan-
tal mündlich, per E-Mail (vg-oberes-glantal@poststelle.rlp.de) oder per Post (Postan-
schrift: Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübel-
berg) zum Bebauungsplan eingereicht werden. Nicht fristgerecht, d.h. nach dem
05.08.2019 abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die
Teiländerung nicht berücksichtigt werden. 

Henschtal, den 27.06.2019
gez. Decklar
Ortsbürgermeister



Der Sportverein Herschweiler-
Pettersheim
bietet für 2019 innerhalb des Kin-
derferienprogramms nochmals die

Teilnahme an der Klaus-

Fischer-Fußballschule 
an.
In diesem Jahr
auch wieder
für Kinder im
Bambini-Alter
(Jahrgänge 2013
u. 2014)

Wo: Sportplatz Herschweiler-Pet-
tersheim                                  
Wann: 05. Juli. 07. Juli 2019 
Für Kinder v. 7-15 Jahre von 10.00 -
15.30 Uhr (einschl. Mittagessen).
Für Kinder von 5-6 Jahre nachmit-
tags von 13.00 - 15.00 Uhr.    

Weitere Infos und Details zur An-
meldung unter:  
www.klaus-fischer-fussballschu-
le.de
oder unter www.sv-hp.de

Planwagenfahrt
ins Abenteuer
Auf den WaldSpuren - 
Wald- und Tierwelt 
erleben

Planwagenfahrt mit Waldbesuch.
Den Wald mit allen Sinnen erleben.
Im Wald ist tierisch was los!
Abenteuer nicht nur mit der Becher-
lupe.

Samstag, 
13. Juli 2019
14.00 - 17.00 Uhr

Schnupper-

training

für Kids 

von 6 - 14 Jahren

Tennisclub 1990 e.V. 
Bockhofstr. 5
66909 Herschweiler-Pettersheim

Anmeldung bis Sonntag, den 07.
Juli 2019 unter Tel.: 06384/8538

In den Sommerferien werden von den Vereinen un-
seres Dorfes wieder an ein paar Tagen Aktivitäten
für Kinder und Jugendliche durchgeführt.
Durch das Engagement vieler ehrenamtlicher Helfer
wird dabei jede Menge Spaß, Spiel und  Unterhal-
tung angeboten, damit in den Ferien keine Lange-
weile aufkommt.

Allen, die sich bereit erklärt haben, für unsere Kin-
der ein Programm auf die Beine zu stellen, danke ich
dafür ganz herzlich.
Ich wünsche allen schöne, sonnige und unbe-
schwerte Ferien.
Herzlichst Ihr/Euer
Klaus Drumm, Bürgermeister

Liebe Eltern und liebe Kinder,
Ferien und nichts los

?
Nicht so bei uns in H

erschweiler-Pettersh
eim !

Das Kinder-Ferien-Programm 2019

Freizeitclub 
Harrys-Truppe

Boule-Turnier

auf dem Dorfplatz
Samstag, 06. Juli 
von 14.00 - 18.00 Uhr

Spannendes Boule-Turnier auf dem
Bouleplatz in der Dorfmitte. Ab-
schluss mit Siegerehrung und Ur-
kunde bei gemütlichem Grillen.

- Begrenzte Teilnehmerzahl
- Altersbeschränkung: 8 - 16 Jahre
- Unkostenbeitrag: 1,- Euro

Es lädt ein: 
Freizeitclub Harrys Truppe

Anmeldung 
bei Uwe Wagner 
unter Tel.: 0152/56186637 
(Mo-Fr ab 17.00 Uhr erreichbar)

Her mit dem Gemüse

Mittwoch, 24. Juli 2019

Kochen für Kinder & Teens
Uhrzeit: 15.30 - 18.00 Uhr
Alter: 6 - 13 Jahre
Ort: DGH Herschweiler-Pettersheim
Anmelden: Morgenstern Anette
Tel.: 06384/1266

Gemeinsam bereiten wir vier ver-
schiedene Gerichte zu. Es wird ge-
meinsam gegessen und gespült.

Mitbringen:
1. kleines Brett und Messer
Evtl. Schürze oder altes T-Shirt mit-
bringen.

Unkostenbeitrag:
1,- Euro / Teilnehmer

LandFrauenVerein H.-P.

Abschließendes Picknick auf dem
Dorfplatz in Herschweiler-Petters-
heim.
Veranstalter: FWG Herschweiler-
Pettersheim e.V.
Datum: Dienstag, 23. Juli 2019
Uhrzeit: 13.30 - 17.30 Uhr
Alter: von 6 bis 12 Jahren
Treffpunkt: Am Gemeinde- und Ver-
einshaus

Anmeldungen bei:
Margot Schillo
Bockhofstr. 17
margotschillo@web.de
oder Tel.: 993234

An der Veranstaltung können 20
Kinder teilnehmen.
Unkostenbeitrag pro Kind: 
1,00 Euro

HERSCHWEILER-PETTERSHEIM



Schmuck-Bastelkurs

Verarbeitung 
von Draht zu Schmuck
Herstellung von Ringen,
Anhängern oder Ohrringe

Mittwoch, 07.08.2019
Zeit:   15.30 Uhr - 18.00 Uhr
Ort:  DGH  Herschw.-Pettersheim

Anmelden bei:  
Anette Morgenstern
Tel.: 06384-1266

Wir fertigen Schmuckstücke aus
buntem Schmuckdraht (frei von Al -

lergie auslösenden Stoffen) nach
Maß für jedes Kind.

Unkostenbeitrag:    1 Euro   plus
Materialkosten

Materialkosten variieren je nach
Verbrauch und Anzahl für die je-
weils gefertigten Schmuckstücke
bis ca. 15.- Euro.

Referentin:   Fr. Rosemarie Schreck

LandFrauenVerein
Herschweiler-Pettersheim

Liebe Eltern,
bei der Anmeldung ihres Kindes
brauchen wir außer den übli-
chen Angaben wie Name, Alter
und Adresse noch weitere Infor-
mationen über ihr Kind um ei-
nen reibungslosen und harmo-
nischen Ablauf von Anfang bis
Ende des Ferienprogramms zu
gewährleisten.

Bitte unterrichten sie uns über
etwaige gesundheitliche Ein-
schränkungen ihres Kindes.
Das können beispielsweise All-
ergien sein oder auch regel-
mäßige Medikamenteneinnah-
me aus anderen Gründen.

Geben sie uns bitte an ob ihr
Kind alleine nach Hause gehen
darf oder ob es abgeholt wird
und wenn ja, von wem.

Lassen sie uns bitte alle Infor-
mationen zukommen, die für
uns wichtig sind um ihr Kind
fürsorglich zu betreuen.

Wenn nichts anderes ausge-
schrieben ist, bitten wir pro
Kind und Tag um einen Kosten-
beitrag von 1 Euro.

Die Betreuungsteams

LANGENBACH

Bekanntmachung des Tages
der Wahl der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters
und über die Einreichung von Wahlvorschlägen

I.
Am Sonntag, dem 8.September 2019, findet die Wahl der/des Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters
statt. 
Eine etwa notwendig werdende Stichwahl wird am Sonntag, dem 22. September, durchgeführt.

Aufgrund des § 62 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) und des § 74 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung
(KWO) fordere ich hiermit zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der/des Ortsbürgermeiste-
rin/Ortsbürgermeisters auf.

II.
Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, von Wählergruppen
sowie von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden. Parteien und Wählergruppen
können auch eine gemeinsame Bewerberin oder einen gemeinsamen Bewerber in einem gemeinsamen
Wahlvorschlag benennen. 

Parteiwahlvorschläge und Wahlvorschläge mitgliedschaftlich organisierter Wählergruppen sind in einer
Versammlung der wahlberechtigten Mitglieder oder Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde, Wahl-
vorschläge nicht mitgliedschaftlich organisierter Wählergruppen in einer Versammlung, zu der die der
Gemeinde einzuladen sind, in geheimer Abstimmung aufzustellen. Eine gemeinsame Bewerberin oder
ein gemeinsamer Bewerber kann auch in geheimer Abstimmung einer gemeinsamen Versammlung von
wahlberechtigten Mitgliedern/Anhängerinnen und Anhängern/ Vertreterinnen und Vertretern der betei-
ligten Parteien und Wählergruppen gewählt werden.

Eine Partei, die unter § 16 Abs. 4 KWG fällt, muss spätestens am 54. Tag vor der Wahl, das ist am 16. Juli
2019, bis 18 Uhr bei der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, Mainzer Straße
14-16, 56130 Bad Ems, die Teilnahme an der Wahl anzeigen und ihre Eigenschaft als Partei im Sinne des
Parteiengesetzes nachweisen. Dies entfällt, wenn die entsprechende Bestätigung zur Wahl der derzeiti-
gen Vertretungskörperschaft eingereicht worden war.

III.
Die Wahlvorschläge müssen von einer Mindestzahl von Wahlberechtigten des Wahlgebiets, die den
Wahlvorschlag unterstützen, unterschrieben sein (Unterstützungsunterschriften), soweit die Wahlvor-
schlagsträger nicht nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. Für jede Wahl darf
jeweils nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden. 

Die Wahlvorschlagsträger sind für die Beibringung einer ausreichenden Zahl gültiger Unterstützungsun-
terschriften ausschließlich selbst verantwortlich. Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt IV) können
Unterstützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden.

In einem Wahlvorschlag zur Wahl der/des Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters darf nur eine Bewer-
berin oder ein Bewerber benannt werden.

Der Wahlvorschlag bedarf keiner Unterstützungsunterschriften. Auch Wahlvorschläge von Parteien und
Wählergruppen, auf die § 16 Abs. 3 KWG zutrifft, bedürfen ebenfalls keiner Unterstützungsunterschrif-
ten. 
Das Gleiche gilt, wenn sich die/der bisherige Bürgermeisterin/Bürgermeister bewirbt.

IV.
Der vollständig unterzeichnete Wahlvorschlag soll mit den erforderlichen Anlagen möglichst frühzeitig
bei der zuständigen Wahlleiterin oder dem zuständigen Wahlleiter 
Herrn Ortsbürgermeister Gerd Rudolph, Hauptstraße 103, 66909 Langenbach
oder bei der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung,
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Rathausstraße 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg, Zim-
mer-Nr. S1-3.08
eingereicht werden. Die Einreichungsfrist läuft am 48. Tag vor der Wahl ab, das ist am Montag, dem 22.
Juli 2019, 18 Uhr.

V.
Vordrucke für Wahlvorschlag, Niederschrift über die Benennung der Bewerberin oder des Bewerbers, Zu-
stimmungserklärung der Bewerberin oder des Bewerbers und Bescheinigung der Wählbarkeit der Bewer-
berin oder des Bewerbers sind bei der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung gegen Kostenerstat-
tung erhältlich.

Amtliche Formblätter für die Unterstützungsunterschriften werden auf Anforderung von der zuständigen
Wahlleiterin oder dem zuständigen Wahlleiter und von der zuständigen Verbandsgemeindeverwaltung
kostenfrei abgegeben.

Langenbach, den 27.06.2019
gez. Gerd Rudolph
Ortsbürgermeister und Wahlleiter



Bekanntmachung
des Wahlleiters zur Eintragung der von der Meldepflicht befreiten
wahlberechtigten Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union in das Wählerverzeichnis

I.
Am Sonntag, dem 08. September 2019, von 8 bis 18 Uhr findet die
Wahl der/des Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeisters der Orts-
gemeinde Langenbach und am Sonntag, dem 22. September
2019, von 8 bis 18 Uhr die etwaige Stichwahl der/des Ortsbürger-
meisterin/Ortsbürgermeisters der Ortsgemeinde Langenbach
statt.

II.
Wahlberechtigte Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union, die von der Meldepflicht befreit und deshalb
in der Gemeinde nicht gemeldet sind und daher auch nicht von
Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen werden können,
werden hiermit aufgefordert, ihre Eintragung in das Wählerver-
zeichnis bis zum 02. August 2019, 12 Uhr, bei der Verbandsge-
meindeverwaltung zu beantragen.

Der Antrag soll nach dem Muster der Anlage 1 a der Kommunal-
wahlordnung gestellt werden. Antragsvordrucke können Sie bei
den Verbandsgemeindeverwaltungen erhalten.

Langenbach, den 27. Juni 2019
gez. Gerd Rudolph
Ortsbürgermeister und Wahlleiter

SENIORENVEREIN

Seniorennachmittag
Langenbach. Unser nächster Seniorennachmittag findet am 01. Juli 2019
um 15.00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt.

MATZENBACH

Bekanntmachung
In der konstituierenden Sitzung
des Ortsgemeinderates Mat-
zenbach am 17. Juni 2019 wur-
den die am 26. Mai 2019 neu
gewählten Ratsmitglieder ver-
pflichtet.

Zur 1. Beigeordneten wurde
Frau Daniela Bardian, Langen-
stück 44 und als weitere Beige-
ordnete Frau Andrea Müller,
Glanstraße 13 a, gewählt.

Matzenbach, 18. Juni 2019
gez. Jung, 
geschäftsführender 
Ortsbürgermeister
und zugleich Wahlleiter 
für die Ortsgemeinderatswahl

Stellenausschreibung
Die Gemeindekindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ der Ortsge-
meinde Matzenbach sucht zum 12.08.2019

eine/n Erzieher/in (m/w/d)

Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit einer regelmäßigen Ar-
beitszeit von durchschnittlich 38,25 Wochenstunden. Die Stelle ist
befristet zu besetzen bis 31.07.2020. 
Aufgrund der derzeitigen Umbaumaßnahmen in der Kita werden die
Gruppenräume in der Glantalschule in Glan-Münchweiler unterge-
bracht; Ihre Beschäftigungsstelle befindet sich somit vorüberge-
hend in Glan-Münchweiler. 

Wir erwarten: 
- eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Erzieher/in
mit staatlicher Anerkennung 
- die Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel zu
reagieren und ggfs. Vertretungs- bzw. Mehrarbeitsstunden zu lei-
sten
- Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit,
Einsatzbereitschaft und die Freude am Umgang mit Kindern.

Wir bieten:
Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und beinhaltet alle im öffentli-
chen Dienst üblichen Sozialleistungen. 
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt berücksichtigt.

Interessenten richten ihre Bewerbung bitte bis spätestens 05. Juli
2019 unter Beifügung der üblichen Unterlagen an die 
Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 - Personal 
Rathausstr. 8, 66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de 
Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau
Gruner (Tel. 06383 / 998115) oder die VG-Verwaltung, Frau Göddel
(Tel. 06373 / 504-140) gerne zur Verfügung. 

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunter-
lagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir bitten daher keine Originale
und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzureichen.

Matzenbach, 13.06.2019
gez. Werner Jung, Ortsbürgermeister

KINDERGARTEN VILLA KUNTERBUNT

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag  15.00 - 20.00 Uhr
Samstag, Sonntag sowie an gesetzliche Feiertagen 13.00 - 20.00 Uhr
während der Sommerferien täglich von 13.00 - 20.00 Uhr

Am 30.6. ist das Solarbad geschlossen.

NANZDIETSCH-
WEILER

Vertretung 
Ortsbürgermeister

Nanzdietschweiler. In der Zeit vom
30. Juni bis zum 14. Juli übernimmt
der Beigeordnete Alfred Klein die
Amtsgeschäfte der Ortsgemeinde.
Er ist unter der Telefonnummer
06383/1486 zu erreichen.

Eigenheim 
gesucht?



QUIRNBACH

REHWEILER

LANDFRAUENVEREIN

Ausflug
Rehweiler. Am Montag, dem
15.07.2019 fahren die Landfrauen
Rehweiler zur Fa. Adler nach Hai-
bach.
Abfahrt ist um 7.00 Uhr an der Hal-
testelle Hauptstr. 10, Rehweiler. Zu-
steigemöglichkeit Glan-Münchwei-
ler Bahnhof.

Programm: Frühstück + Mittages-
sen mit Modenschau bei Fa. Adler.
Nachmittags Schifffahrt auf dem
Main. Alles inclusive 32,00 Euro pro
Person.

Teilnehmen kann jeder auch Nicht-
mitglieder.
Anmeldung bis 01.07.19 bei Tanja
Fauß Tel. 06383-406.

SCHÖNENBERG-
KÜBELBERG

PFÄLZERWALD-VEREIN

Kräuterwanderung
Schönenberg-Kübelberg. Die
Kräuterwanderung des PWV Schö-
nenberg-Kübelberg mit der Kräuter-

fachfrau, Frau Deegener wurde ab-
geschlossen mit einer schmackhaf-
ten Kräuterprobe.

Ausstellungen 
im Kulturhaus 
geschlossen
Schönenberg-Kübelberg. Wäh -
rend des Monats Juli sind die Aus-
stellungen im Kulturhaus Kübel-
berg geschlossen. Am Sonntag, 4.
August 2019 können die Ausstel-
lungen zu den Öffnungszeiten (je-
weils 1. und 3. Sonntag eines Mo-
nats in der Zeit von 13.00 bis 18.00
Uhr) wieder besucht werden.
Wir bitten um Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung
Josef Weis, Ortsbürgermeister

Tagesausflug
am 6. Juli zum Freizeit-
zentrum Finkenrech
Schönenberg-Kübelberg. Wir bie-
ten Euch folgendes Programm:
Abfahrt 8:30 Rathaus Schönenberg
09:30 Besichtigung eines wunder-
schönen Gartens. Wir bieten zwei
Führungen an. Eine längere und eine
kürzere mit viel Sitzgelegenheiten.
11:30 Weiterfahrt zur Burg Kerpen
mit anschließendem Mittagessen.
14:30 Abfahrt zur Schaumbergbe-
sichtigung. Den gemütlichen Ab-
schluss machen wir in Neunkirchen
im Stumm’s Brauhaus.
Ankunft in Schönenberg ca. 21 Uhr.
Die Fahrtkosten von 25 Euro können
bis spätestens 29.06.2019 entrich-
tet werden. Gerne können auch
Nichtmitglieder teilnehmen.
Anmeldung: Siegmund Weyrich Tel:
06373-2197
Jutta Bach-Opp, Tel. 0171-7336648, 
email jbomobil@t-online.de

Einladung zum
Kaffeekränzchen

Schönenberg-Kübelberg. Der
Pensionärverein Schmittweiler lädt
alle Mitglieder Freunde und Gönner
des Vereins zum nächsten Kaffe-
kränzchen am Dienstag, den
09.07.2019 ab 15,00 Uhr ins Gast-
haus “ Am Klingbach” herzlich ein. 

PENSIONÄRVEREIN
SCHMITTWEILER

FWG

Mitgliederver-
sammlung 
am 02.07.2019

Schönenberg-Kübelberg. Am
02.07.2019 findet um 19:00 Uhr im
Gasthaus Schleppi unsere Mitglie-
derversammlung laut unserer Sat-
zung statt.

Tagesordnungspunkte sind die Kas-
senprüfung, Entlastung des Vor-
standes, Neuwahl des Vorstandes.
Sonstige Punkte können in der Sit-
zung beschlossen werden.

Beste Grüße
Karin Jonderko
1. Vorsitzende

PFÄLZERWALD-
VEREIN

Schönenberg-Kübelberg.  Am
Samstag, den 6. Juli treffen wir uns
um 16:00 Uhr     am Schützenhaus
zu einem gemütlichen Grillnachmit-
tag. Das Grillgut besorgt der Verein.
Wir möchten auch die  Mitglieder
besonders einladen, die schon lan-
ge aus  Altersgründen nicht mehr
mit  wandern können.  Für  eventuel-
le Fahrgelegenheit bitte Telefon
2179 oder 3396 anrufen.
Der Vorstand

Unser Hochbeet ist da!
Schönenberg-Kübelberg. In der
Kath. Kita St.Valentin ist das neue
Hochbeet eine tolle Möglichkeit,
mehr über den Umgang mit Umwelt
und Natur zu lernen. Die Kinder dür-
fen die unterschiedlichsten Aufga-
ben übernehmen und damit Verant-
wortung tragen, da Pflanzen ganz
bestimmte Bedürfnisse haben.
Dazu zählen zum Beispiel ein indivi-
dueller Wasserbedarf. Zu viel oder
zu wenig Wasser - beides kann
schaden. Diese Erfahrungen ma-
chen nun unsere Rasselbande als
Gärtner für das Hochbeet. Darüber
hinaus können Kinder sehen, wo ihr
Essen herkommt und wie es verar-
beitet wird.
Um unser neues Hochbeet zu er-
möglichen, kam extra Hilfe von der
Edeka-Stiftung mit ihrem Klein-
transporter in unsere Kita nach Kü-
belberg. Bevor die Pflanzaktion im
Zuge des Projektes ,,Gemüsebeete
für Kids‘‘ starten konnte, kümmer-
ten sich alle gemeinsam mit den
Kindern um den Aufbau des Hoch-
beetes. 1000 Liter Erde wurden
frisch eingefüllt, bis das Beet aus-

reichend mit Erde gestaltet war.
Ganz aufgeregt fieberten die Kinder
dem Augenblick entgegen, bis sie
einpflanzen konnten. Allerlei Gemü-
sepflanzen, wie Mangold, Gurken,
Radieschen, Karotten, Rote Beete,
…wurden gesetzt oder eingesät. Mit
den geschenkten Gießkannen und
Schürzen waren wir gut für den Tag
gerüstet. Auch Bücher und eine
kleine Überraschung für jedes Kind
waren dabei. Unser Pate vor Ort, die
Edeka in Miesau hilft uns nun jedes
Jahr aufs Neue das Beet einzupflan-
zen. Das Hochbeet verdeutlicht
schon den Jüngsten, dass Karotten
und Radieschen nicht etwa im Su-
permarkt wachsen, sondern in ei-
nem aufwändigen, aber nicht weni-
ger spannenden Prozess erst ein-
mal reifen und gedeihen müssen.
Auch die unterschiedlichen Wachs-
tumsarten werden verdeutlich.
Während Karotten, Kohlrabi und Ra-
dieschen unterirdisch ihre essba-
ren Früchte entwickeln, gedeiht der
leckere Salat überirdisch bis zur
Ernte. Doch jetzt heißt es erstmal
warten und genießen!

KINDERTAGESSTÄTTE ST .  VALENTIN

Zur LIEBE gehören zwei. 
Und manchmal eine ANZEIGE.

PENSIONÄRVEREIN
SCHÖNENBERG-SAND



Schönenberg-Kübelberg. An ei-
nem Freitag im Mai gingen die
Schulanfänger mit Herrn Rübel und
seinem Reisebus auf Safari in den
Zoo nach Karlsruhe! Nach kurzer Er-
frischungspause machten wir uns
auf die Jagd! Die ABC Löwen such-
ten die verschiedenen Gehege ab,
fanden zuerst Esel, Erdmännchen,
Affen und Flamingos. Am Giraffen-
haus trafen wir die Erlebnispädago-
gin, die uns über die Essgewohn-
heiten verschiedener Tiere berich-
tete. Mit diesem Info ging es dann
mit ihr auf die Suche nach dem
Löwen. Kurz nach einer Weggabe-

lung mussten wir leise sein und uns
anpirschen. Dank unseres trainier-
ten Blickes haben wir den Löwen
hinter einem Stein entdeckt. Alle
konnten ihn sehen, denn er hat
ganz still auf den Steinen gelegen
und geschlafen. Einmal hat er kurz
den Kopf gehoben, sich umge-
schaut und dann umgedreht zum
Weiterschlafen. Schade! Wir waren
gar nicht müde und sind auf den na-
hen Spielplatz gerannt und sind
dort geklettert.  Zwischen Eisbären,
Pinguinen und Elefanten haben wir
mit einer Eispause unseren Ausflug
beendet!

KINDERTAGESSTÄTTE REGENBOGEN

Die ABC Löwen 
auf Löwenjagd

VEREINSUNION SAND

Einladung zum Tanztee
im St. Valentinshaus in Kübelberg

Schönenberg-Kübelberg. Die Ver-
einsunion Sand lädt unter Mitwir-
kung des Fördervereins Vereins-
haus Ziegelberg e.V.  recht herzlich
zum Tanztee am Mittwoch, dem 03.
Juli 2019, ab 14.30 Uhr ein. 
Die Veranstaltung findet im St. Va-
lentinshaus in der Kirchengasse 6,
Schönenberg-Kübelberg, OT Kübel-
berg, statt. Verbringen Sie bei frei-
em Eintritt einen gemütlichen
Nachmittag bei uns. Natürlich kann
auch kräftig das Tanzbein ge-
schwungen werden. Für die beste
Stimmung sorgt wie immer ein be-

liebter Alleinunterhalter. Auf einen
regen Besuch des Tanztees freut
sich die Vereinsunion Sand und der
Förderverein Vereinshaus Ziegel-
berg e.V. 
Ab sofort können auch alle, die ger-
ne zum Tanztee wollen und keine
Fahrgelegenheit haben, mit dem
Bürgerbus der Verbandsgemeinde
Oberes Glantal anreisen. Hierzu ist
jedoch eine Voranmeldung notwen-
dig, die montags und mittwochs,
von 14 - 16 Uhr unter der zentralen
Bürgerbus-Nummer 06373/ 504-
108 erfolgen kann.

FÖRDERVEREIN 
VEREINSHAUS Z IEGELBERG E .V .

STEINBACH

WAHNWEGEN

Neues aus dem
Ortsgemeinderat 
Bekanntmachung gem. § 41
Abs. 5 GemO - Unterrich-
tung der Einwohner über die
Ergebnisse der Ratssitzung
sowie Bekanntgabe der in
nichtöffentlicher Sitzung
gefassten Beschlüsse

Der Ortsgemeinderat Steinbach am
Glan hat in seiner Sitzung am
16.05.2019 folgende Beschlüsse
gefasst:

öffentlich

Beratung und Beschlussfas-
sung im Rahmen des Jahres-
abschlusses 2016 der Ortsge-
meinde Steinbach am Glan so-
wie Entlastung des Ortsbür-
germeisters und der Beigeord-
neten der Ortsgemeinde
Steinbach am Glan und der
Verbandsgemeinde
a) Bekanntgabe Rechen-
schaftsbericht

b) Bericht über die Rech-
nungsprüfung

c) Feststellung und Beschluss -
fassung über den Jahresab-
schluss

d) Entlastungserteilung
Der Gemeinderat stellt den Jahres-
abschluss 2016 mit einer Bilanz
von 3707892,30 Euro fest. Der Ge-
meinderat erteilt die Entlastung für
den Ortsbürgermeister Jörg Feh-
rentz sowie für die beiden Beigeord-
neten Stefan Weißbrodt und Bernd
Hofstadt und die Verbandsgemein-
deverwaltung.
Dorferneuerung;
Beantragung von Fördermit-
teln für die Fortschreibung des
Dorferneuerungskonzeptes
sowie für die Beratungsleis -
tungen für Private

Der Ortsgemeinderat beschließt die
Verwaltung zu beauftragen, Förder-
anträge für die Fortschreibung des
DE-Konzeptes sowie für die Bera-
tungsleistungen für Private auf der
Grundlage der Honorarangebote
des Büro Dockendorf zu stellen.
Auftragsvergabe der Malerar-
beiten in der Friedhofshalle

Den Auftrag für die Malerarbeiten in
der Friedhofshalle erhält die Fa.
Andre Groß, Nanzdietsch- weiler zu
einem Angebotspreis von 3.247,00
Euro (brutto).
Die Verwaltung wird beauftragt den
Auftrag zu erteilen.
Aufhebung des Beschlusses
vom 27.02.2019; TOP 3 Ge-
bäude Kindertagesstätte

Der Beschluss vom 27.02.2019
„TOP 3, Gebäude Kindertagesstät-
te, Vorstellung der Planung und
weitere Vorgehensweise“ wird auf-
gehoben.

nicht öffentlich 

Grundstücksangelegenheit
Der Ortsgemeinderat stimmt einer
Geländeveränderung zu.

Anzeigen
bitte rechtzeitig aufgeben.



KINDERTAGESSTÄTTE NASEWEIS

Stellenausschreibung
Die Gemeindekindertagesstätte „Naseweis“ der Ortsgemeinde Wahnwegen sucht ab sofort

eine/n Mitarbeiter/in 
im Sozial- und Erziehungsdienst (m/w/d)

Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von durchschnitt-
lich 18,5 Stunden. Die Stelle ist befristet zu besetzen für die Dauer einer Elternzeitvertretung, vorerst bis
zum 07.08.2022.

Wir erwarten: 
- Vorzugsweise eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Erzieher/in 
mit staatlicher Anerkennung oder

- alternativ als Sozialassistent/in oder Kinderpfleger/in
- die Bereitschaft auf dienstliche Anforderungen zeitlich flexibel zu reagieren und ggfs. Vertretungs-
bzw. Mehrarbeitsstunden zu leisten

- Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft und die Freude am
Umgang mit Kindern.

Wir bieten:
Die Vergütung erfolgt nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVÖD) und
beinhaltet alle im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen. 
Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Interessenten richten ihre Bewerbung bitte bis spätestens 10. Juli 2019 unter Beifügung der üblichen
Unterlagen an die 

Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal
Fachbereich 1A.2 - Personal 
Rathausstr. 8
66901 Schönenberg-Kübelberg
oder per Email an bewerbung@vgog.de 
Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der Kindertagesstätte, Frau Szegedi (Tel. 06384 / 7490) oder die
VG-Verwaltung, Frau Göddel (Tel. 06373 / 504-140) gerne zur Verfügung. 

Aus Kostengründen kann eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen grundsätzlich nicht erfolgen. Wir
bitten daher keine Originale und keine Bewerbungsmappen oder Folien einzureichen.

Wahnwegen, 12.06.2019
gez. René Morgenstern
Ortsbürgermeister

WALDMOHR

PFÄLZERWALD-
VEREIN

Wanderung
Waldmohr. Am Freitag, dem 5. Juli
ist unsere Wanderung zum Grillen. 
Abmarsch 17 Uhr vom Uhrenhaus
Deubel.
Wanderführer „Günter Pawlowski“
Wanderstrecke ca. 5 km .

Impressionen 
Marktplatzfest Waldmohr
Freitag, 14. Juni 2019 - Eröffnung (Teil 1)

Am Freitag, 14. Juni wurde mit einem Fassbier - Anstich das dies-
jährige Marktplatzfest von Kuseline Lena Geuer und Ortsbürger -
meis ter Dr. Jürgen Schneider eröffnet.

Mit einer beeindruckenden Show begeisterten OKU and The Reggae-
rockers das Publikum auf dem vollbesetzten Marktplatz.

Stimmungsvoll war der Marktplatz und das gesamte Umfeld illumi-
niert.

PROT.  K INDERTAGESSTÄTTE

„Ersthelfer von morgen“
in der KITA
Am 5. Und 6. Juni hatten die Kinder,
die im Schuljahr 2020 eingeschult

werden Besuch von Karin Baschab
und Sabine Becker vom Gesund-

heitsamt Kusel.
Sie zeigten den Kindern, was zu tun
ist, wenn eine Person in Not ist, z.B.
wie ein Notruf abgesetzt wird und
wie man mit einer verletzten Person
umgeht.
Es war ein lehrreicher Vormittag
und da Frau Baschab und Frau
Becker auch an der Einschulungs-
untersuchung anwesend sein wer-
den, sehen die Kinder dort dann di-
rekt bekannte Gesichter.
An dieser Stelle herzlichen Dank an
das Gesundheitsamt Kusel für die-
se schöne Aktion.



Richtlinie der Gemeinde Waldmohr 
zur Gewährung eines Kostenerstattungsbetrages zu den Modernisierungs- und lnstandsetzungsmaßnahmen 
an privaten Gebäuden innerhalb des Erneuerungsgebietes ,,Ortskern - Waldmohr“

Präambel

Mit finanzieller Unterstützung des
Landes Rheinland-Pfalz und ggf. des
Bundes gewährt die Gemeinde Wald-
mohr (nachfolgend „Gemeinde“ ge-
nannt) einen Kostenerstattungsbe-
trag (Ausgleichs leistung) zu den Mo-
dernisierungs- und lnstandsetzungs-
maßnahmen an privaten Gebäuden
inner  halb des Erneuerungsgebietes
„Ortskern - Waldmohr“ (nachfolgend
„Erneuerungsgebiet“ genannt) als
Teilmaßnahme der städtebaulichen
Gesamtmaßnahme.

Modernisierung bedeutet im städte-
baulichen Sinne die Beseitigung
städtebaulicher Missstände durch
bauliche Maßnahmen gem. § 177
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Bauge-
setzbuches (BauGB) an bestehenden
Gebäuden, die den Gebrauchswert
der Wohnungen und Gebäude nach-
haltig er höhen, die allgemeinen
Wohnverhältnisse auf Dauer verbes-
sern und eine nachhaltige Energie-
einsparung ermöglichen. Städtebau-
liche Missstände liegen vor, wenn die
bauliche Anlage nicht mehr den all-
gemeinen Anforderungen an gesun-
de Wohn- und Arbeitsverhältnisse
entspricht.

Unter Instandsetzung wird die Behe-
bung von baulichen Mängeln gem. §
177 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 BauGB
verstanden, die auf eine Vernachläs-
sigung der Instandhaltung der bauli-
chen Anlagen zurückzuführen sind
und städtebaulich nachteilige Aus-
wirkungen haben. Durch die
durchge führten Maßnahmen müs-
sen entsprechend den Sanierungs-
zielen die bestimmungsgemäße Nut-
zung oder der städtebaulich gebote-
nen Zustand von Gebäuden und de-
ren Außenanlagen wieder  hergestellt
werden.

Nach der Rechtsprechung des BVer-
wG (Beschl. vom 27.08.1996 -8 B
165.96-) fallen unter Mo dernisierung
i.S.d. § 177 BauGB nicht die Errich-
tung eines maßstabgetreuen Neu-
baus an gleicher Stelle sowie wesent-
liche bauliche Änderungen, soweit es
sich um Ausbauten, Umbauten und
Er weiterungen handelt, die als sol-
che nicht den Standard der vorhan-
denen Substanz anheben, sondern
erstmals einen Bauteil schaffen.
Dementsprechend schließen sich der
Abbruch, sofern er als wesentlich an-
zusehen ist, und die Modernisierung
von modernisierungsbedürftigen Ge-
bäuden gegenseitig aus.

§ 1
Rechtsgrundlage

Der Kostenerstattungsbetrag wird
auf der Grundlage der Vorschriften
des Zweiten Kapitels „Besonderes
Städtebaurecht“, Erster Teil „Städte-
bauliche Sanierungsmaßnahmen“
des BauGB und der Verwaltungsvor-

schrift über die Förderung der städte-
baulichen Erneuerung (W-StBauE) in
der jeweils gültigen Fassung sowie
dieser Richtlinie gewährt.

Grundsätzlich stellt die Gewährung
eines Kostenerstattungsbetrages
eine freiwillige Leistung der Gemein-
de im Rahmen der Städtebauförde-
rung dar, auf die auch bei Erfüllung
aller Voraussetzun gen kein Rechts-
anspruch besteht.

§ 2
Grundsätze zur Gewährung eines
Kostenerstattungsbetrages

1) Das Grundstück muss in dem Er-
neuerungsgebiet belegen sein und
innerhalb des Integrierten Ent-
wicklungskonzeptes in der jeweils
geltenden und von der Aufsichts-
und Dienstleistungsdi  rektion ge-
nehmigten Fassung als moderni-
sierungs-/instandsetzungsbedürf-
tig ausgewiesen sein.

2) Die Durchführung der einzelnen
Modernisierungs- und lnstandset-
zungsmaßnahmen muss im öf-
fentlichen Interesse liegen und
den Zielen und Zwecken der städ-
tebaulichen Gesamtmaß nahme
entsprechen.

3) Die Modernisierungs- und lnstand-
setzungskosten müssen im Hin-
blick auf die Erhöhung des Ge-
brauchswertes und die Nutzungs-
dauer des Gebäudes unter Berück-
sichtigung seiner städtebaulichen
Bedeutung und Funktion wirt-
schaftlich vertretbar sein.

4) Modernisierungs- und lnstandset-
zungsmaßnahmen müssen
grundsätzlich vor Baubeginn zwi -
schen dem/der Eigentümer/-in
und der Gemeinde in einer soge-
nannten Modernisierungsver -
einbarung vertraglich vereinbart
werden. Baubeginn ist die konkre-
te Beauftragung von Leistungen
oder die Aufnahme von Eigenleis -
tungen. Ausnahmsweise kann im
Einzelfall nach vorheriger schriftli-
cher Zustimmung unschädlich vor-
zeitig mit dem Vorhaben begon-
nen werden. Planungsleistungen
bleiben hiervon unberührt.

5) Die Gebäude müssen grundsätz-
lich umfassend saniert werden,
d.h., die wesentlichen Missstände
und Mängel müssen beseitigt wer-
den. Eine umfassende Sanierung
liegt vor, wenn sie sich aus mehre-
ren Maßnahmen zusammensetzt,
die jeweils zu einer nachhaltigen
Erhöhung des Gebrauchswertes
des gesamten Gebäudes bzw. der
Wohn- oder Gewerbeeinheit bei-
tragen.

6)  Aus technischen, wirtschaftlichen

oder sozialen Gründen können
Modernisierungs- und lnstandset-
zungsmaßnahmen ausnahmswei-
se nach vorheriger Absprache mit
der ADD in meh  reren Abschnitten
durchgeführt werden.

7) Die Restnutzungsdauer des Ge-
bäudes soll nach Durchführung
der Modernisierungs- und ln-
standsetzungsmaßnahmen in der
Regel mindestens 30 Jahre betra-
gen.

§ 3
Berücksichtigungsfähige 
Maßnahmen

1) Berücksichtigungsfähig sind
wohnraumwirksame Modernisie-
rungs- und lnstandsetzungsmaß -
nahmen sowie Modernisierungs-
und lnstandsetzungsmaßnahmen
zum Herrichten von Ge bäuden und
ihres Umfeldes für Handel, Dienst-
leistungen und Gewerbe ein -
schließlich technologieorientierter
Nutzungen. Die Kosten der Moder-
nisierung und Instandsetzung dür-
fen grundsätzlich nicht mehr als
die Kosten eines vergleichbaren
Neubaus (Kostengruppen 300 und
400 gem. DIN 276-1) betragen.

2) Erneuerungsbedingte Aufstockun-
gen und Erweiterungen können im
angemessenen Verhält nis zum
bisherigen Bestand einbezogen
werden, wenn sie in der Regel we-
niger als die Hälfte der bisherigen
Nutzfläche nach DIN 277 errei-
chen.

3) Berücksichtigungsfähig sind auch
bauliche Maßnahmen (einzelne
Gewerke), die zu einer er  hebli-
chen Verbesserung der äußeren
Gestalt der Gebäude im Sinne ei-
ner Stadtbildaufwertung führen.

4) Unter Bezug auf § 2 Abs. 5 dieser
Richtlinie ist die Gewährung eines
Kostenerstattungsbetra ges für ein
einziges Gewerk nur möglich,
wenn das Gebäude vor kurzem na-
hezu umfassend modernisiert
wurde (Restmodernisierung).

5) Die Stadt kann angemessene Ar-
beitsleistungen des/der Eigentü-
mers/-in bis zur geltenden Ober-
grenze (zurzeit 12,00 Euro/Stun-
de) und bis zu 30 v.H. der sonsti-
gen berücksichtigungsfähigen Ge-
samtkosten anerkennen.

§ 4
Nicht berücksichtigungsfähige Kos -
ten

1) Nicht berücksichtigungsfähig
sind Kosten für Maßnahmen, die
- den anerkannten Regeln der
Technik nicht entsprechen,

- den Gebrauchswert des Gebäu-
des insoweit verändern, als der
Gebrauchswert infolge der Mo-
dernisierung weit über den An-
forderungen der Sanierung liegt
(z.B. Luxusmodernisierun gen
von Wohnungen). Hierzu ge -
hören beispielsweise Kosten für
den Einbau eines offenen Ka-
mins oder Kachelofens trotz be-
stehender Heizungsanlage,
Schwimmbecken, Sauna, Bar
oder ähnliche Einrichtungen.

2) Für unterlassene Instandsetzung
ist vorab ein Pauschalbetrag von
10 v.H. der anerkannten Kosten
abzuziehen, es sei denn, dass
der/die Eigentümer/-in die unter-
lassene Instandsetzung nachweis-
lich nicht zu vertreten hat.

3) Die Umsatzsteuer, die nach § 15
Umsatzsteuergesetz als Vorsteuer
abziehbar ist, Skonti und sons tige
Abzüge gehören nicht zu den
berücksichtigungsfähigen Kosten.

§ 5
Modernisierungs- und 
lnstandsetzungsmaßnahmen

Unter Bezugnahme auf den § 2 Abs. 5
dieser Richtlinie können die nachste-
hend exemplarisch genannten Mo-
dernisierungs- und lnstandsetzungs-
maßnahmen im Rahmen von Moder-
nisierungsvereinbarungen als Teilm-
aßnahmen Berücksichtigung finden:
1. Maßnahmen zur Verbesserung
des Wohnungszuschnitts

2. Maßnahmen zur Verbesserung der
Ver- und Entsorgungsleitungen,
zentralen Heizungsanlagen und
Sanitäreinrichtungen

3. Maßnahmen zur Verbesserung
des Wärmeschutzes und des Kli-
mas

4. Maßnahmen zur Verbesserung
des Schallschutzes

5. Maßnahmen zur Verbesserung der
Funktionsabläufe innerhalb der
Wohnung

6. Maßnahme zur Sicherstellung der
Barrierefreiheit

7. Schaffung privater Stellplätze ent-
sprechend dem bauordnungs-
rechtlich zu führenden Nachweis

Die Berücksichtigung weiterer Teil -
maßnahmen bleibt der Gemeinde
vorbehalten, sofern diese mit den
Zielen und Zwecke des Entwicklungs-
konzepts im Einklang stehen.

§ 6
Höhe und Ermittlung 
des Kostenerstattungsbetrages

1) Der/Die Eigentümer/-in hat
grundsätzlich die Kosten der Mo-
dernisierung und Instandsetzung
selbst zu tragen.

2) Der Kostenerstattungsbetrag soll
grundsätzlich als eine auf den Ein-
zelfall bezogene Pauschale ge-
währt werden (pauschalierter Kos -
tenanteil).

Ein Kostenerstattungsbetrag kann
insoweit gewährt werden, als die
Kosten der Modernisie rung und In-
standsetzung nicht durch eigene
oder fremde Mittel oder Zuschüsse
anderer Institutionen gedeckt und
die sich aus der Finanzierung erge-
benden Kapitalkosten sowie die
ent stehenden Bewirtschaftungs-
kosten nicht aus den tatsächlich
erzielbaren Erträgen aufgebracht
werden können.

3) Im Rahmen der Anwendung dieser
Richtlinie kann sich die Gemeinde
an den berücksichtigungsfähigen
Modernisierungs- und lnstandset-
zungskosten durch Gewährung ei-
nes grundsätzlich nicht rückzahl-
baren pauschalierten Kostener-
stattungsbetrages beteiligen. Die-
ser beträgt max. 40 v.H. der
berücks ich t igungs fäh igen
Gesamtkos ten (ohne Grund-
stücks- und Gebäuderestwert), je-
doch höchs tens 30.000,00 Euro
*1.

4) Im Rahmen der Anwendung dieser
Richtlinie ist auch bei überwie-
gend gewerblich genutzten Ge-
bäuden die Ermittlung des Kos -
tenerstattungsbetrages auf der
Grundlage einer Vergleichs  be-
rechnung*2 (Jahresmehrertrags-
oder Jahresgesamtertragsberech-
nung) unter Verweis auf die Ziffer
8.4.1.5 Abs. 3 W-StBauE entbehr-
lich.

5) *3 Bei Gebäuden von geschichtli-
cher künstlerischer oder städte-
baulicher Bedeutung sowie bei Ge-
bäuden von strukturpolitischer,
konversionsbedingter oder tech-
nologieorientierter Bedeu tung
kann der Kostenerstattungsbetrag
um bis zu 10 v.H. erhöht werden.
Der in Abs. 3 ge  nannte Höchstbe-
trag bleibt hiervon unberührt.

6) Die endgültige Festlegung des
Kos tenerstattungsbetrages erfolgt
nach Durchführung der Mo -
dernisierungs- und lnstandset-
zungsmaßnahmen auf der Grund-
lage der mit Verwendungs -
nachweis gem. Teil I/Anlage 4 Mu-
ster 5 zu § 44 Abs. 1 W-
LHO (http://www.add.rlp.de/Kom-
munale-und-hoheitliche-Aufga-
ben,-Soziales/Kommunale  Ent-
wicklung, -Sport , -Denkmal-
schutz/Staedtebauliche-Erneue-
rung/) nachgewiesenen und von
der Stadt geprüften Kosten. Der
endgültige Kostenerstattungsbe-
trag wird durch einseitige Er 
klärung der Stadt Bestandteil der
Modernisierungsvereinbarung.



7) Die Überschreitung der der Moder-
nisierungsvereinbarung zugrunde
liegenden Kosten begründet
grundsätzlich keinen Anspruch auf
einen höheren Kos -
tenerstattungsbetrag.

Die Mehrkosten können unter Be-
achtung des in Abs. 3 genannten
Höchstbetrages ausnahmsweise
insoweit anerkannt werden, als
diese im Rahmen der Ausführung
der in der Modernisierungsverein-
barung festgelegten Modernisie-
rungs- und lnstandsetzungsmaß-
nahmen angefallen sind und für
notwendig erklärt werden können.
Zusätzliche nicht vereinbarte Mo-
dernisierungs- und lnstandset-
zungsmaßnahmen können
grundsätzlich nicht berücksichtigt
werden; diesbezüglich wird auf § 9
Abs. 7 dieser Richtlinie verwiesen.
Eine Unterschreitung der veran-
schlagten Kosten begründet hin-
gegen eine anteilige Ermäßigung
des Kostenerstattungsbetrages.

8) Erfolgt ein Rücktritt von der Moder-
nisierungsvereinbarung aufgrund
von Umständen, die der/die Ei-
gentümer/-in zu vertreten hat, so
sind die ausgezahlten Mittel un-
verzüglich und in ih rer Gesamt-
höhe zurückzuzahlen. Erfolgt ein
Rücktritt, den der/die Eigentü-
mer/-in nicht zu vertreten hat und
sind Modernisierungs- und ln-
standsetzungsmaßnahmen be-
reits durchgeführt, wird ein anteili-
ger Kostenerstattungsbetrag ins-
besondere im Sinne des Abs. 8
dieser Richtlinie gewährt. Über-
und Rückzahlungen sind entspre-
chend der Nr. 9.4 der W zu § 44
LHO, Teil I/Anlage 3 (ANBest-P)
vom Zeitpunkt der Entstehung mit
jährlich 5 % über dem jeweiligen
Ba siszinssatz der Europäischen
Zentralbank zu verzinsen.

§ 7
Zahlungsweise

1) Der pauschalierte Kostenerstat-
tungsbetrag wird in der Regel in
zwei Teilzahlungen geleistet.

2) Nach Abschluss der Modernisie-
rungs-/lnstandsetzungsvereinba-
rung und nach Nachweis von ent-
sprechenden berücksichtigungs-
fähigen Kosten können bis zu 50
v.H. des vereinbarten Kos ten -
erstattungsbetrages gem. § 6 Abs.
3 dieser Richtlinie ausgezahlt wer-
den. Die unter Zugrundelegung
von Rechnungsbelegen zu führen-
de Zwischenabrechnung muss
mindestens 60 Prozent der veran-
schlagten berücksichtigungsfähi-
gen Modernisierungs-/ Instand-
setzungskosten beinhalten.

*1 übersteigt der Kostenerstattungs-
betrag den in Anwendung dieser
Richtlinie vorgesehenen Höchst-
betrag i.H.v. 30.000,00 Euro, ist
ein Verfahren nach Ziffer 8.4.1.8
(Einzelgenehmigung der ADD) er-
forderlich.

*2 Vergleichsberechnung erforder-
lich, sofern ein Kostenerstattungs-

betrag über 50.000,00 Euro vor-
gesehen ist

*3 Die Berücksichtigung dieser Rege-
lung bleibt der Gemeinde vorbe-
halten; ggf. Anpassung der Absät-
ze.

3) Die ausstehende Schlusszahlung
des Kostenerstattungsbetrages er-
folgt nach Vorlage und Prüfung
des Verwendungsnachweises mit
Rechnungsbelegen sowie nach
Feststellung der vertragsmäßigen
Durchführung der vereinbarten
Modernisierungs- und lnstandset-
zungsmaßnahmen.

§ 8 *4
Sicherung 
des Kostenerstattungsbetrages

Im Rahmen der Anwendung dieser
Richtlinie ist eine dingliche Siche-
rung des gewährten Kosten -
erstattungsbetrages durch Eintrag ei-
ner Grundschuld im Grundbuch an
rangletzter Stelle zugunsten der
Stadt nicht geboten.

§ 9
Durchführung

1) Einer Modernisierungsvereinba-
rung sollen insbesondere folgende
Unterlagen zugrunde liegen, die
zugleich Bestandteil der abzusch-
ließenden Vereinbarung sind:

- Amtlich beglaubigter Auszug aus
dem Grundbuch

- Auszug aus der Flurkarte des Lie-
genschaftskatasters

- Maßnahmenbeschreibung

- ggf. Bauentwurf Maßstab 1:100

- Kostenschätzung nach der DIN
276 (Vorkalkulation) bzw. Kos -
tenaufstellung nach Angebo- ten

- Ermittlung des Kostenerstat-
tungsbetrages

- ggf. Flächenberechnungen

- ggf. Zustimmung zum vorzeitigen
Baubeginn

- Stellungnahme des Sanierungs-
trägers/Beraters/Sanierungs-
stelle o.ä.

2) Der/Die Eigentümer/-in darf vor
Abschluss der Modernisierungs-
vereinbarung mit den Moder  nisie-
rungs- und lnstandsetzungsmaß-
nahmen grundsätzlich nicht be-
ginnen. Ein Baubeginn vor Ab-
schluss der Modernisierungsver-
einbarung bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung. Andern-
falls ist die Gewährung eines Kos -
tenerstattungsbetrages nicht
mehr möglich.

3) Der/Die Eigentümer/-in hat recht-
zeitig vor Baubeginn die nach öf-
fentlichem Recht erforderlichen
Genehmigungen, insbesondere
eine gebotene Baugenehmigung

einzuholen. Ein Bau  beginn ohne
diese erforderlichen Genehmigun-
gen führt zum Ausschluss der Ge-
währung eines Kostenerstattungs-
betrages.

Die Versagung einer Genehmi-
gung mit der Konsequenz, dass
die Modernisierungs- und In 
standsetzungsarbeiten objektiv
nicht umgesetzt werden können,
führt zu dem Recht der Ver -
tragsparteien, von der Modernisie-
rungsvereinbarung zurückzutre-
ten.

4) Der/Die Eigentümer/-in ist ver-
pflichtet, vor Baubeginn die erfor-
derlichen Versicherungen ab  zu-
schließen und bei der Gebäude-
und Feuerversicherung nach
Durchführung der Moderni  sie-
rung/Instandsetzung die eingetre-
tenen Wertsteigerungen entspre-
chend zu berücksichtigen.

5) Mit der Durchführung der in der
Modernisierungsvereinbarung
festgelegten Modernisierungs  und
lnstandsetzungsmaßnahmen ist
unverzüglich nach Abschluss der
Vereinbarung zu be  ginnen. Die
Maßnahmen sind zügig durchzu-
führen und grund sätzlich inner-
halb von 2 Jahren zu beenden. Die
Frist kann in begründeten Einzel-
fällen im Einvernehmen mit der
ADD angemessen verlängert wer-
den.

* 4 Eine dingliche Sicherung ist erst
bei einem Kostenerstattungsbe-
trag über 50.000,00 Euro gebo-
ten.

6) Der/Die Eigentümer/-in hat selbst-
ändig zu prüfen, ob und inwieweit
für Leistungen - ausgenommen
Bauleistungen die Vergabe- und
Vertragsordnung (VOL) und für
Bauleistun  gen die Vergabe- und
Vertragsordnung (VOB) anzuwen-
den sind.

7) Änderungen gegenüber den in der
Modernisierungsvereinbarung
festgelegten Modernisierungs-
und lnstandsetzungsmaßnahmen
bedürfen der vorherigen Zustim-
mung der Stadt und ggf. der An-
passung der Modernisierungsver-
einbarung.

8) Den Abschluss der Modernisie-
rungs- und lnstandsetzungsmaß-
nahmen hat der/die Eigentü mer/-
in der Stadt unverzüglich anzuzei-
gen und ihr zeitnah einen Verwen-
dungsnachweis nebst Rechnungs-
belegen vorzulegen.

Die Stadt ist berechtigt, die ver-
tragsmäßige Durchführung vor Ort
zu überprüfen.

9) Stellt die Stadt fest, dass die
dem/der Eigentümer/-in obliegen-
den Modernisierungs- und ln-
standsetzungsmaßnahmen nicht,
nicht vollständig oder mangelhaft
durchgeführt sind, so kann die
Stadt insoweit die Nachholung, Er-
gänzung oder Nachbesserung bin-
nen einer angemessenen Frist ver-
langen.

Kommt der/die Eigentümer/-in
dem Verlangen nicht fristgemäß
nach, so gilt § 11 Abs. 2 dieser
Richtlinie entsprechend.

§ 10
Sonstige Pflichten 
des/der Eigentümers/-in

1) Für die Unterhaltung und die Erhal-
tung des Zustandes des Gebäu-
des, für welches ein Kostenerstat-
tungsbetrag gewährt wurde, gilt
eine 10-jährige Zweckbindungs-
frist. Die Frist beginnt mit der Fest-
stellung der vertragsmäßigen
Durchführung der vereinbarten
Modernisierungs-  und lnstandset-
zungsmaßnahmen (§ 7 Abs. 3 die-
ser Richtlinie).
Entsprechende Pflichten sind auf
einen etwaigen Rechtsnachfolger
zu übertragen. Die Stadt ist über
eine Veräußerung innerhalb der
Zweckbindungsfrist unverzüglich
zu unterrichten.

2) Für die Zeit der Zweckbindungs-
frist von 1O Jahren hat der/die Ei-
gentümer/-in sicherzustellen,
dass die Stadt, die Aufsichts-
behörden und der Rechnungshof
Rheinland-Pfalz berechtigt sind,
Bücher, Belege und sonstige Ge-
schäftsunterlagen anzufordern
und die Verwendung des ge  währ-
ten Kostenerstattungsbetrages
durch örtliche Erhebungen oder
durch Beauftragte zu prü  fen. Hier-
zu hat der/die Eigentümer/-in die
erforderlichen Unterlagen bereit-
zuhalten und die notwendigen
Auskünfte zu erteilen.

3) Nach Abschluss der Modernisie-
rungs- und lnstandsetzungsmaß-
nahmen verpflichtet sich der/die
Eigentümer/-in für die Dauer der
Zweckbindungsfrist, die ortsübli-
chen Mieten/Pachten für Wohn-
räume/gewerbliche Räume
einschließlich deren zulässigen
Miet-/Pachterhöhungen nicht zu
überschreiten. Das gilt für sämtli-
che neu zu begründende Miet-
/Pachtverhältnisse gleicher-
maßen. Für die Zulässigkeit von
Mieterhöhungen für preisgebun-
denen Wohnraum und von Mieter-
höhungen bei nicht preisgebunde-
nem Wohnraum gelten die ein-
schlägigen ge setzlichen Regelun-
gen.

§ 11
Rechtsfolgen bei vorzeitiger 
Beendigung der Vereinbarung

1) Erfolgt die Kündigung aufgrund
von Umständen, die der/die Ei-
gentümer/-in nicht zu vertreten
hat, so kann der/die Eigentümer/-
in verlangen, dass die Stadt ihm
die notwendigen Aufwen  dungen
erstattet, die ihm im Vertrauen auf
die Durchführung der Vereinba-
rung entstanden sind.

Die dem/der Eigentümer/-in auf-
grund der Vereinbarung entstan-
denen Vorteile sind anzurechnen.
Soweit vereinbarte Modernisie-
rungs- und lnstandsetzungsmaß-

nahmen bereits durchge  führt
sind, verbleibt es insoweit bei dem
vereinbarten Kostenerstattungs-
betrag und zwar in der Höhe des
Anteils, der sich ergibt, in dem die
Kosten der durchgeführten Maß-
nahmen gern. Verwendungsnach-
weis zu den der Modernisierungs-
vereinbarung zugrunde gelegten
berücksichtigungsfähigen Ge-
samtkosten ins Verhältnis ge-
bracht werden.

Ausgezahlte Beträge, die diese
Höhe überschreiten, sind inner-
halb von 30 Tagen nach Feststel-
lung der Überzahlung an die Stadt
zurückzuzahlen.

2) Erfolgt die Kündigung aufgrund
von Umständen, die der/die Ei-
gentümer/-in zu vertreten hat, so
sind die ausgezahlten Beträge so-
fort zurückzuzahlen und vom Tage
der Auszahlung an mit 5 v.H. über
dem Basiszinssatz der Europäi-
schen Zentralbank jährlich zu ver-
zinsen.

§ 12
Steuerrechtlicher Hinweis

Die Inanspruchnahme von erhöhten
steuerlichen Absetzungen gem. §§
7h, 10f und 11a Einkommensteuer-
gesetz (EStG) setzt voraus, dass das
Grundstück in einem Erneuerungsge-
biet belegen sein muss, welches
gern. § 142 BauGB durch Beschluss
förmlich als Sanierungsgebiet fest-
gelegt wurde, und eine Modernisie-
rungsvereinbarung vor Baubeginn
geschlossen wurde.

Das EStG und die hierzu ergänzende
Bescheinigungsrichtlinie stellen aus-
schließlich auf den Zeitpunkt des Ab-
schlusses der rechtverbindlichen
Modernisierungsvereinbarung ab.
Die Zustimmung zum unschädlichen
vorzeitigen Baubeginn ist für die
steuerrechtliche Betrachtung ohne
Belang.

Des Weiteren ist immer eine Beschei-
nigung der Stadt entsprechend der
jeweils gültigen Beschei  nigungs-
richtlinie erforderlich. Nicht beschei-
nigungsfähig sind Arbeitsleistungen
des/der Eigentü  mers/-in und der un-
entgeltlich Beschäftigten.

§ 13
Inkrafttreten

1) Der Gemeinderat der Gemeinde
Waldmohr hat am 16.10.2018 die
Modernisierungsrichtlinie be-
schlossen. Die ADD hat diese
Richtlinie mit Schreiben vom
07.05.2019 genehmigt.

2) Die Modernisierungsrichtlinie fin-
det am Tag nach der Veröffentli-
chung Anwendung.

Waldmohr, den 28. Mai 2019
Rechdtsverbindliche Unterschrift:
Dr. J. Schneider
Ortsbürgermeister





Satzung der Ortsgemeinde Waldmohr
zur förmlichen Festlegung des städtebaulichen Sanierungsgebietes
,,Ortskern - Waldmohr"

Auf der Grundlage des § 142 Abs.
1 und 3 des Baugesetzbuches
(BauGB), in der Fas  sung der Be-
kanntmachung vom 03. November
2017 (BGBI. 1 S. 3634), das durch
Artikel 2 Hochwasserschutzgesetz
II vom 30.Juni 2017 (BGBI.I S.
2193) am 05.01.2018 geändert
worden ist, i.V. mit§ 24 Gemeinde-
ordnung für Rheinland-Pfalz
(GemO), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31.01.1994
(GVBI. S. 153), zuletzt geändert
durch Artikel 7 des Gesetzes vom
02.03.2017 (GVBI. S. 21), be-
schließt der Ortsgemeinderat der
Ortsge  meinde Waldmohr in seiner
Sitzung am 16.10.2018 folgende
Satzung:

§ 1
Festlegung 
des Sanierungsgebiets

Der Gemeinderat der Ortsgemein-
de Waldmohr hat in seiner Sitzung
am 12.09.2017 be  schlossen,

gemäß § 141 BauGB vorbereiten-
de Untersuchungen im Bereich
des histori  schen Ortskerns einzu-
leiten. Der ers te Beschluss wurde
am 05.10.2017 im Amtsblatt der
„VG Oberes Glantal“ (Ausgabe Nr.:
40 / 2017) ortsüblich bekannt ge-
macht. Der Beschluss über die 1.
Erweiterung des Untersuchungs-
gebiets wurde am 12.04.2018 im
selben Blatt veröffentlicht. Der
Ortsgemeinderat hat in seiner Sit-
zung am 16.10.2018 das Untersu 
chungsgebiet erneut erweitert.

Auf Grundlage der Ergebnisse der
vorbereitenden Untersuchungen
ist festzustellen, dass im nachfol-
gend näher beschriebenen Gebiet
städtebauliche Missstände im Sin-
ne von § 136 Abs. 2 und 3 BauGB
vorliegen. Dieser Bereich soll
durch städtebauliche Sanie  rungs-
maßnahmen wesentlich verbes-
sert oder umgestaltet werden. Das
insgesamt ca. 14,42 ha umfassen-
de Gebiet wird hiermit förmlich als

Sanierungsgebiet festgelegt und
erhält die Bezeichnung „Ortskern -
Waldmohr.

Das Sanierungsgebiet umfasst
alle Grundstücke und Grundstück-
steile innerhalb der im Lageplan
abgegrenzten Fläche. Dieser Lage-
plan ist Bestandteil dieser Sat-
zung und ist als Anlage beigefügt.
Werden innerhalb des förmlich
festgelegten Sanierungsgebietes
durch Grundstückszusammenle-
gungen Flurstücke verschmolzen
und neue Flurstücke gebildet oder
entstehen durch Grundstückstei-
lungen neue Flurstücke, sind auf
diese insoweit die Bestimmungen
dieser      Satzung      und      des
Sa nierungs maßnahmenrechts (§§
136 ff. BauGB) ebenfalls anzuwen-
den.

§ 2
Verfahren

Das Sanierungsverfahren wird im

vereinfachten Verfahren gemäß §
142 Abs. 4 durchge  führt. Die An-
wendung der besonderen sanie-
rungsrechtlichen Vorschriften der
§§ 152 - 156 a BauGB wird ausge-
schlossen.

§ 3
Genehmigungspflicht

Der schriftlichen Genehmigung
der Gemeinde bedürfen gern.§
144 Abs. 1 BauGB

1. die in§ 14 Abs. 1 BauGB be-
zeichneten Vorhaben und son-
stigen Maßnahmen

2. Vereinbarungen , durch die ein
schuldrechtliches Vertragsver-
hältnis über den Gebrauch oder
die Nutzung eines Grundstücks,
Gebäudes oder Gebäudeteils
auf bestimmte Zeit von mehr als
einem Jahr eingegangen oder
verlängert wird.

Die Genehmigungspflicht nach§
144 Abs. 2 BauGB wird ausge-
schlossen.

§ 4
Geltungsfrist

Gemäß §142 Abs. 3 BauGB  wird
die  Durchführungsfrist  der  Orts-
kernsanierung  auf  15 Jahre fest-
gelegt.

§ 5
In krafttreten

Diese Satzung wird gemäß § 143
Abs. 1 Satz 4 BauGB mit ihrer Be-
kanntmachung rechtsverbindlich.

Ausgefertigt:
Waldmohr, den 28. Mai 2019
Jürgen Schneider
Ortsbürgermeister

Abgrenzung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes ,,Ortskern - Waldmohr" (Fläche ca. 14,42 ha) 



Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde
Waldmohr
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
hier: Bebauungsplan „Änderungsplan II zum Erweiterungsbebauungsplan Nickelsweiher“ Ortsgemeinde Waldmohr

Der Ortsgemeinderat Waldmohr hat in seiner Sitzung am 05.06.2018 die Aufstellung des
Bebauungsplanes „Änderungsplan II zum Erweiterungsbebauungsplan Nickelsweiher“
Ortsgemeinde Waldmohr, beschlossen. 

Nachdem das Planverfahren abgeschlossen ist, hat der Ortsgemeinderat Waldmohr am
12.03.2019 den Bebauungsplan „Änderungsplan II zum Erweiterungsbebauungsplan
Nickelsweiher“, gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 24 GemO als Satzung beschlossen. Der
Bebauungsplan wird nun als Satzung gem. § 10. Abs. 3 BauGB mit der öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft gesetzt.

Die genaue Abgrenzung des Planbereichs kann dem Kartenausschnitt entnommen wer-
den. 

Der Bebauungsplan liegt ab sofort zusammen mit der Begründung und den textlichen
Festsetzungen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Gebäude Wald-
mohr, Rathausstr. 14, Zimmer Nr. W1-2.04, auf unbegrenzte Zeit zur Einsichtnahme aus.
Jedermann hat das Recht, während der allgemeinen Dienststunden in den rechtsverbind-
lichen Bebauungsplan Einsicht zu nehmen und über den Inhalt Auskunft zu verlangen. Mit
der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach §
214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Gem. §§ 39 bis 42 BauGB können Vermögensnachteile entstehen, die einen Entschädi-
gungsanspruch auslösen können. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des

Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei
dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Entschädigungsleistungen in Geld sind ab Fäl-
ligkeit mit 2 vom Hundert über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs jährlich zu verzinsen. Ist Entschädigung durch Übernahme des Grundstücks zu lei-
sten, findet auf die Verzinsung § 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§ 44 Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB).

Hinweis
gem. § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO)

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  

oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-
det oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Waldmohr, den 27.06.2019
gez. Dr. Schneider
Ortsbürgermeister



Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde
Waldmohr
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
hier: Bebauungsplan„In den Erlenwiesen“ Ortsgemeinde Waldmohr

Der Ortsgemeinderat Waldmohr hat in seiner Sitzung am 05.06.2018 die Aufstellung des
Bebauungsplanes „In den Erlenwiesen“ Ortsgemeinde Waldmohr, beschlossen. 

Nachdem das Planverfahren abgeschlossen ist, hat der Ortsgemeinderat Waldmohr am
14.05.2019 den Bebauungsplan „In den Erlenwiesen“, gem. § 10 Abs. 1 BauGB i.V.m. §
24 GemO als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wird nun als Satzung gem. § 10.
Abs. 3 BauGB mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft gesetzt.

Die genaue Abgrenzung des Planbereichs kann dem Kartenausschnitt entnommen wer-
den. 

Der Bebauungsplan liegt ab sofort zusammen mit der Begründung und den textlichen
Festsetzungen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal, Gebäude Wald-
mohr, Rathausstr. 14, Zimmer Nr. W1-2.04, auf unbegrenzte Zeit zur Einsichtnahme aus.
Jedermann hat das Recht, während der allgemeinen Dienststunden in den rechtsverbind-
lichen Bebauungsplan Einsicht zu nehmen und über den Inhalt Auskunft zu verlangen. Mit
der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.

Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten

Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach §
214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Gem. §§ 39 bis 42 BauGB können Vermögensnachteile entstehen, die einen Entschädi-
gungsanspruch auslösen können. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei

dem Entschädigungspflichtigen beantragt. Entschädigungsleistungen in Geld sind ab Fäl-
ligkeit mit 2 vom Hundert über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs jährlich zu verzinsen. Ist Entschädigung durch Übernahme des Grundstücks zu lei-
sten, findet auf die Verzinsung § 99 Abs. 3 Anwendung BauGB (§ 44 Abs. 3 BauGB).
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird (§ 44 Abs. 4 BauGB).

Hinweis
gem. § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO)

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausferti-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,  

oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-
det oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der
Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 

Waldmohr, den 27.06.2019
gez. Dr. Schneider
Ortsbürgermeister



KIRCHLICHE MELDUNGEN

EVANGELISCHE CHRISTUSGEMEINDE

Gottesdienste und
Veranstaltungen
Sonntag, 30. Juni 2019
10.00 Uhr Gottesdienste mit Markus
Haack

Kinder- und Jugendprogramm:
Donnerstags: 
„Coole Kids“ 
(Jungen und Mädchen 
zwischen 6-12 Jahren) 
16.00 - 17.00 Uhr bleibt unverändert.
Freitags:
Teenkreis JuMeC (Jungen und
Mädchen ab 11 Jahre) 

17.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstags:
Teenchor: 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr
Erwachsenenchor: ab 18.45 Uhr

Weitere Infos: 
www.ec-gemeinde.de. 
Gemeinde pas tor Jürgen Kizler,
Schulstr. 10, 66901 Schönenberg, 
Tel. 06373/ 8290149. 
Markus Haack, Gemeindereferent,
Mobil 0179/5300158

PROT.  K IRCHENGEMEINDEN 
BREITENBACH,  DUNZWEILER UND WALDMOHR

Breitenbach
Sonntag, 30. Juni
2. Sonntag nach Trinitatis
10.30 Uhr Gottesdienst zwischen
den Orten am Schützenhaus, an-
schließend wird geschwenkt

Dunzweiler
Samstag, 29. Juni
Vorabend zum 2. Sonntag nach
Trinitatis
17.00 Uhr Gottesdienst
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags v. 17.00 - 19.00 Uhr
Donnerstags v. 09.30 - 12.00 Uhr

oder unter Telefonnummer
06386/330

Waldmohr
Sonntag, 30. Juni
10.00 Gottesdienst mit Taufe und
anschließendem Kirchenkaffee

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Dienstags und freitags
14.30 bis 18.00 Uhr

Saarpfalzstr. 16a, 
66914 Waldmohr
Tel. 06373/9312

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Gottesdienste
und Veranstaltungen
Gottesdienste

Freitag, 28. Juni
Abschlussgottesdienst der Grund-
schule in der Kirche in Herschwei-
ler-Pettersheim 8.15 Uhr
Mahlfeier
Herschweiler-Pettersheim 19.30
Uhr

Sonntag, 30. Juni
„Kirche im Grünen“:  Waldgottes-
dienst auf der Hohen Fels in Krottel-
bach, 14.30 Uhr

Frühgebet
dienstags, 6.30 Uhr in Herschwei-
ler-Pettersheim

Abendgebet (Komplet)
sonntags, 21.30 Uhr in Ohmbach

Kindergottesdienste
in Herschweiler-Pettersheim sonn -
täglich um 10 Uhr im Jugendheim,
in Ohmbach 14-tägig um 10 Uhr im
Gemeindehaus.

Termine

Planungstreffen für Gemeinde-
veranstaltungen
am Donnerstag, 27. Juni, um 20 Uhr
im Jugendheim.

Schulabschlussgottesdienst
Gottesdienst der Grundschule
Hersch weiler-Pettersheim zusam-
men mit Pfr. Braun zur Verabschie-
dung der Viertklässler in der Evan-
gelischen Kirche St. Michael am
Freitag, 28. Juni, um 8.15 Uhr.

„Kirche im Grünen“ - 
Waldgottesdienst
am Sonntag, 30. Juni, um 14.30 Uhr
in Krottelbach auf der Hohen Fels
unter musikalischer Gestaltung des
Posaunenchors der Prot. Kirchenge-
meinde Neunkirchen / Potzberg.
Neben dem Kinderprogramm gibt
es nach dem Gottesdienst auch Kaf-
fee und Kuchen, sowie den Verkauf
der Artikel der Bastelwerkstatt fürs
ETB.

Lauftreff
am Mittwoch, 3. und 17. Juli, mit
Treffpunkt am Jugendheim jeweils
um 18 Uhr. Nähere Infos bei Hans
Jürgen von Blohn.

Präparandenunterricht 
dienstags, 15 Uhr im Jugendheim
Nach den Sommerferien startet der
neue Präparandenjahrgang.
Die Anmeldephase läuft ab Juni bis
zum Ende der Sommerferien. Kom-
men Sie, liebe Eltern, gerne auf ei-
nen unserer Presbyter der Gemein-
de zu, oder nehmen Sie direkt mit
Pfarrer Braun Kontakt im Pfarramt

auf. Wir freuen uns auf den neuen
Jahrgang!

Jungschartreffen
Für Jungen im Alter von 7 bis 12 Jah-
ren, freitags, 16.30 - 18 Uhr im Ju-
gendheim Herschweiler-P.

Mosaik
Der Jugendtreff für 13 -18 Jährige,
mittwochs, 19 Uhr im Jugendheim
in Herschweiler-P..
Infos bei Simeon Kloft, 0151-
41234056

Rasselbande
für Kinder im Vorkindergartenalter
mit Eltern mittwochs, 9.30 bis
11.30 Uhr im Jugendheim in Her-
schweiler-Pettersheim,
Kontakt: Tanja Hollinger, 0 63 84 -
925798

Girls Club
Für Mädchen im Alter von 7-12, je-
weils zweiten Samstag im Monat,
10.00 bis 14.30 Uhr im Jugendheim
Herschweiler-P.

Gemeinsamer Nachmittag
für alle zwischen 0 - 99, jeden zwei-
ten Sonntag im Monat, 15.30 Uhr
im Jugendheim Herschweiler-P.

Männerrunde
Monatlich donnerstags, 19.30 Uhr
im Jugendheim Herschweiler-P..
Nächster Termin: 13. Juni
Kontakt: Leonhard Müller, 0 63 86-
53 34

Liturgischer Singkreis
Probe monatlich am ersten Diens-
tag, 20.00 Uhr im Jugendheim

www.kirche-hp.de
https://twitter.com/kirche_hp
https://www.facebook.com/
KircheHP

Pfarrer Robin Braun
Tel.: 0 63 84 - 385
pfarramt.hp@evkirchepfalz.de 

Sprechzeiten:
MI 14-16 Uhr, DO und FR 9-11 Uhr,
MO nur bei Sterbefällen per Handy
(Ansage AB)

PROT.  K IRCHENGEMEINDE
HERSCHWEILER-PETTERSHEIM

PROT.
KIRCHENGEMEINDE
SCHÖNENBERG-KBG.

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Freitag, 28.06.
19.00 Uhr Kirche und Kino
Es wird folgender Film gezeigt:
Alles koscher?
ALLES KOSCHER!
Mahmud Nasir ist ein liebender
Ehemann, aufopferungsvoller Vater
und überzeugter, wenn auch nicht
gerade strenggläubiger Moslem.
Als sein Mutter stirbt, macht er je-
doch eine Entdeckung,  die sein
komplettes Leben auf den Kopf
stellt.
Er findet eine Geburtsurkunde, die
ihn nicht nur als Adoptivkind, son-
dern auch als Juden ausweist….
Sein richtiger Name ist Solly Shims-
hillewitz!
Um seinen Vater Izzy Shimshille-
witz im Altersheim besuchen zu
können, muss Mahmud dem kran-
ken Mann als Jude unter die Augen
treten, und so begibt er sich
äußerst widerwillig bei dem jüdi-
schen Taxifahrer Lenny in die reli-
giöse und kulturelle Lehre.
„Eine brillante Kinokomödie“ KINO
ZEIT.DE
Im Anschluss gemütliches Bei-
sammensein im Gemeindehaus.

Sonntag, 30.06.
10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe

Dienstag, 02.07.
19.45 Uhr Kirchenchorprobe

Prot. Pfarramt, Tel. 06373/3256
E-Mail: pfarramt.schoenenberg@
evkirchepfalz.de

Büro-Öffnungszeiten:
Dienstags und donnerstags:
09.00 - 12.00 Uhr
sowie donnerstags 15.30 - 17.00 Uhr

PROT.
KIRCHENGEMEINDE

GRIES

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Donnerstag, 27.6.2019
14.00 UhrBastelkreis im Gemein-
desaal
17.30 UhrGottesdienst zur Verab-

Gottesdienste
Freitag, 28.06.2019 
10.00 Uhr, Prot. Martinskirche
Dietsch weiler, Schulgottesdienst
zum Abschluss des Schuljahres

Sonntag, 30.06.2019
09.00 Uhr, Prot. Kirche Glan-
Münch weiler, mit Taufe
10.10 Uhr, Prot. Martinskirche
Dietsch weiler

Mittwoch, 03.07.2019
10.00 Uhr, Haus Marienhof Glan-
Münchweiler (barrierefrei), Gottes-
dienst mit Abendmahl

Veranstaltungen:

Mittwoch, 26.06.2019
18.30 Uhr, Prot. Pfarrhaus Glan-
Münchweiler (im Hof), gemeinsa-
mer Grillabend der Frauenkreise I
und II Glan-Münchweiler

Donnerstag, 27.06.2019
15.30 Uhr, Prot. Gemeinderaum

Dietschweiler, Präparandenunter-
richt

Kontakt:
Prot. Pfarramt Glan-Münchweiler
Pfarrer Christoph Bröcker
Tel.: 06383/470
Email:
pfarramt.glan.muenchweiler@
evkirchepfalz.de

Sprechzeiten nach Vereinbarung

Gottesdienste und Ver-
anstaltungen

PROT. KIRCHENGEMEINDE
GLAN-MÜNCHWEILER/DIETSCHWEILER

schiedung der zukünftigen Schul-
kinder unseres Kindergartens

Sonntag, 30.6.2019
09.00 UhrGottesdienst

Montag, 1.7.2019
10.00 UhrKrabbeltreff im Kinder-
garten

Donnerstag, 4.7.2019
14.00 UhrBastelkreis im Gemein-
desaal

Öffnungszeiten:
Pfarrerin Ute Stoll-Rummel ist im-
mer zu sprechen. 
Das Pfarrbüro ist 
mittwochs von 8 Uhr bis 10 Uhr
und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr
geöffnet.

Tel. 06372-1456, 
Telefax 50352 

http://www.evpfalz.de/gemein-
den/miesau
eMail:
prot.pfarramt.miesau@t-online.de

PROT.
KIRCHENGEMEINDEN

HÜFFLER UND
QUIRNBACH

Gottesdienste
Sonntag 30.06.2019
Steinbach 09.00 Uhr Gottesdienst
Hüffler 10.15 Uhr Gottesdienst



KATH.  PFARREI
HL .  CHRISTOPHORUS 

SCHÖNENBERG-
KÜBELBERG

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Gottesdienste
Donnerstag, 27. Juni:
10.00 UhrBrücken Segnung der
zukünftigen Schulkinder in der Kita
St. Laurentius
17.00 UhrBrücken Rosenkranzan-
dacht
17.30 UhrBrücken Messfeier
18.30 UhrWaldmohr Messfeier

Freitag, 28. Juni:
18.30 UhrBreitenbach Messfeier
19.00 UhrKübelberg Messfeier

Samstag, 29. Juni:
17.00 Uhr Sand Vorabendmesse
18.30 Uhr Ohmbach Vorabendmesse
Sonntag, 30. Juni: 
09.00 UhrBreitenbach Messfeier
10.30 UhrKübelberg Messfeier
Dienstag, 02. Juli:
09.00 UhrWaldziegelhütte Mes-
sfeier
Mittwoch, 03. Juli:
08.30 UhrKübelberg Messfeier
Donnerstag, 04. Juli:
15.00 UhrWaldmohr Messfeier im
Haus am Schachenwald

Helfer gesucht für Patronatsfest
2019 in Waldmohr
Dieses Jahr wird das Patronatsfest
der Pfarrei Hl. Christophorus am
Samstag, den 27.07.2019 in Wald-
mohr gefeiert. Die Feierlichkeit be-
ginnt um 17.00 Uhr mit der Feier der
heiligen Messe und Segnung aller
Fahrzeuge jeglicher Art. Im An-
schluss findet im und um das Pfarr-
heim St. Georg das Patronatsfest
statt. Für Speis und Trank ist ge-
sorgt.
Damit das Pfarreifest gelingen
kann, werden viele helfende Hände
benötigt. Wer gerne mithelfen
möchte, möge sich bitte bis späte-
stens 14.07.2019 bei Frau Jendrals-
ki (0175-20718574 ab 20 Uhr) oder
im Pfarrbüro in Kübelberg (Tel.
06373-3720) melden. 

Fahrt zum Weinfest nach Bocken-
heim
Am Samstag, 13. Juli 2019 fahren
wir zum Weinfest nach Bocken-
heim. Im Bus sind noch Restplätze
frei. Schnell anmelden!! Der Preis
für die Fahrt beträgt 12 Euro und ist
bei Anmeldung im Pfarrbüro, Kir-
chengasse 6, Kübelberg zu bezah-
len. 
So erreichen Sie uns:
Pfarramt Hl. Christophorus
Kirchengasse 6, 66901 Schönen-
berg-Kübelberg
Tel: 06373/3720
E-Mail: pfarramt.schoenenberg-ku-
ebelberg@bistum-speyer.de

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag von
10.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag von 17.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag von 16.00 bis 18.00
Uhr

Homepage: www.pfarrei-schoenen-
berg-kuebelberg.de

Die Kontaktstellen in Breitenbach,
Brücken, Elschbach und Waldmohr 
sind nur nach telefonischer Verein-
barung unter Tel. 06373/3720
geöffnet.

Das Pastoralteam:
Pfarrer Michael Kapolka, Tel.
06373/3720 o. 0151/14879755
E-Mail: michael.kapolka@bistum-
speyer.de
Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, Ko-
operator
E-Mail: robert.maszkowski@bis-
tum-speyer.de
Gemeindereferentin Christine Pap-
pon, Tel. 06373/8290422 o.
0151/14879828
E-Mail: christine.pappon@bistum-
speyer.de

PROT.  K IRCHEN-
GEMEINDEN

ALTENKIRCHEN
UND BRÜCKEN

Gottesdienste und
Veranstaltungen
Gottesdienste:
Freitag, 28.06.
Altenkirchen 10:00 Uhr Gottes-
dienst zum Schuljahresende der
Grundschule Altenkirchen in der
Kirche
Dittweiler 17:00 Uhr Abschluss got -
tesdienst der Vorschulkinder der
Kita „Blütenzauber“ Dittweiler im/
am Kindergarten
Sonntag, 30.06.
Brücken 09:00 Uhr Gottesdienst
Altenkirchen 10:00 Uhr Gottes-
dienst 

Gemeindeveranstaltungen:
Dienstag, 02.07.
Altenkirchen 10:00 - 11:30 Uhr
Krabbelgruppe „Schnullergang“ im 
Jugendheim (UG). 
Für Kinder, die 2018 und 2019 ge-
boren wurden.
Donnerstag, 04.07.
Altenkirchen 19:00  - 20:30 Uhr Kir-
chenchor im Jugendheim (UG)
Protestantisches Pfarramt
Altenkirchen
Pfarrerin 
Sabine Ella Schwenk-Vilov
Tel.: 06386-218
p f a r r a m t . a l t e n k i r c h e n @
evkirchepfalz.de
http://www.pfarrei-altenkirchen.de
www.facebook.com/Prot.PfarreiAl-
tenkirchen

PROT.  PFARREI  
AM POTZBERG

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Sonntag, 30. Juni
Jubelkonfirmation in Mühlbach
10.00 Uhr mit Abendmahl

KATH. PFARREI
HL. REMIGIUS 

FÜR HÜFFLER, KUSEL,
GLAN-MÜNCHWEILER,
NANZDIETSCHWEILER

Gottesdienste und
Veranstaltungen

Donnerstag,  27.06.
Glan-Münchw.  10.00 Hl. Messe - im
Marienhof 

Freitag, 28.06.
Kusel   09.00 Festamt 
Nanzdietschw.  18.00 Rosenkranz 
18.30 Festamt zum Patrozinium 

Samstag,  29.06.      
Kirchmohr  08.00 Festamt zum
Hochfest 
Kusel  11.00 ökum. Gottesdienst im
Haus im Westrich Hüffler   
17.30 Rosenkranz 
18.00 Vorabendmesse 
Glan-Münchw.  18.00 Vorabend-
messe 

Sonntag, 30.06.
Hoof 09.00 Amt 
Nanzdietschw. 09.00 Festamt z.
Großen Gebet  
15.00 Aussetzung des Allerheilig-
sten u. Anbetung
17.00 Schlussandacht mit Euchari-
stischem Segen Remigiusberg
09.00 Amt 
Reichenb.-St. 10.30 Amt 
Steinbach 10.30 Amt 
Rammelsbach  10.30 Amt 

Trauercafé
Eingeladen sind alle, die auf ihrem
Lebensweg nach Möglichkeiten su-
chen, um mit der Trauer zu leben.

Wir treffen uns immer:
Am 1. Montag im Monat 
von 16.00 bis 18.00 Uhr 
in der Praxis Urragami, 
im Mühlweg 6 
in 66871 Körborn
Ansprechpartner sind:
Die Seelsorger der Pfarrei Hl. Remi-
gius T: 06381/2147 und Psych. Be-
raterin Frau Christel Wolf, Tel:
06381/429340.

Katholisches Pfarramt
Hl. Remigius
Lehnstr. 12, 66869 Kusel
Tel: 06381/2147
Fax: 06381/47416
Pfarrei-Kusel.de
Pfarramt.Kusel@Bistum-Speyer.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag - Freitag
von 9.00 bis 12.00 Uhr
Pfarrer Rudolf Schlenkrich
Pfarrer Kazimierz Cwierz
Pfarrer Roland Spiegel
Pastoralassistentin Katja Kirsch
Gemeindereferent Michael Huber

... weil Erfolg kein
Zufall ist !

AKTUELLES VOM SPORT

TV KÜBELBERG

Abnahme DTSA 
bei den CRAZY HEELS
Am 15. Juni fand in Schönenberg-
Kübelberg über den TSC Royal Völ-
klingen die Abnahme für das Tanz-
sportabzeichen im Linedance statt.
Ausrichter waren die CRAZY HEELS.
Im Vorfeld musste dieses Mal aller-
dings erst geklärt werden, ob die
Tänze den Anforderungen entspre-
chen und die Abnahme sowie der
DTSA Abnehmer genehmigt wer-
den, da nicht mehr der Tanzsport-
verband, sondern der Bfcw Bund für
Country und Westerntanz verant-
wortlich für die Abnahme im Line-
dance ist. Nach Einreichung aller
Unterlagen kam dann das Einver-
ständnis und die Abnahme sowie
Pia Blum als DTSA-Abnehmerin wur-
den genehmigt. Somit konnte ge-
startet werden. Die Teilnehmer fan-
den sich um 13.00 Uhr in der Grund-
schulturnhalle in Schönenberg-Kü-
belberg ein. Geprüft wurden 9 Grup-

pen in Bronze, Silber, Gold und erst-
mals Brillant. Nach der Registrie-
rung und Nummernvergabe konn-
ten sich die Prüflinge noch eintan-
zen.
Die Teilnehmer waren natürlich
sehr aufgeregt, aber trotz der
großen Anspannung, die förmlich in
der Luft lag, war die Stimmung
locker. Die Gruppen wurden nach
Startnummern aufgerufen und Pia
Blum, DTSA-Abnehmerin, prüfte die
Teilnehmer, die sich intensiv vorbe-
reitet hatten. Ausser einer Dame ha-
ben alle das DTSA bestanden. Herz-
lichen Glückwunsch an dieser Stel-
le an die Teilnehmer. Darauf und auf
die tolle Organisation musste natür-
lich noch angestossen werden. Ein
großes Dankeschön auch an die
fleissigen Helfer der Crazy Heels,
die zu dieser gelungenen Veranstal-
tung beitrugen.

SV KOHLBACHTAL



SCHÜTZENVEREIN
DIANA

BREITENBACH

Ergebnisse
6. Rundenkampf KK Sportpistole
2019

Bezirksliga Nord Ringe
Breitenbach I - 
Weselberg I 810 : 785
Riegelmann Andé 272
Mathias Christian 271
Hell Gerhard 267
Muthreich Friedrich (265)

Kreisliga
Altenkirchen I - 
Breitenbach II 754 : 762
Andlauer Sven 271
Ellmer Fabian 247
Fernau martin 244
Ellmer Sören (244)
Kaiser Arno (a.K. 179)

Kreisklasse
Breitenbach III - 
Schönenberg-
Kübelberg IV 724 : 632
Roth Stefan 259
Frank Florian 240
Lanzer Holger 225
Zimmer Stefan (213)
Fehrenz Manuela (a.K. 195)

Breitenbach IV - 
Bruchmühlbach IV 774 : 724
Wild André 278
Kleber Alfred 256
Diehl Andreas 240
Huwig Manfred (222)

TV WALDMOHR

Leichtathletik-
Sportabzeichen

Wir beginnen mit dem Training für
das Sportabzeichen am Mittwoch,
dem 03. Juli 2019.
Wir treffen uns mittwochs von
18.30 - 20.00 Uhr und donnerstags
von 18.00 - 19.00 Uhr im Rothen-
feldstadion Waldmohr.
Teilnehmen kann jeder, der sich fit
fühlt von 6 - 90 Jahren. Es ist keine
Vereinszugehörigkeit erforderlich.
Wir freuen uns auf zahlreiches Er-
scheinen.

VFB
WALDMOHR

Benefizspiel und
Ferraro Group-Cup
in Waldmohr

Am Freitag, den 28.06., spielen im
Rahmen der Saisoneröffnung des
VfB Waldmohr die 1. Mannschaften
des FC 08 Homburg und des FSV Jä-
gersburg im Waldmohrer Rothen-
feldstadion gegeneinander. Die Ein-
trittsgelder werden an die Deutsche
Krebshilfe gespendet. Am Tag dar-
auf spielen ab 18 Uhr die Aktiven
des VfB in ihrem ersten Testspiel
gegen die 2. Mannschaft des FC 08
Homburg.
Am Samstag, den 06. Juli, gibt es
dann eine Premiere beim VfB. An
diesem Tag wird zum ersten Mal der
Ferraro Group-Cup ausgespielt. Ab
15 Uhr stehen sich der VfB Wald-
mohr und der SV Brücken sowie der
TuS Schönenberg und die SG Er-
bach gegenüber. Die Sieger dieser
beiden Begegnungen spielen im Fi-
nale um den Ferraro Group-Cup, die
beiden unterlegenen Mannschaften
um den dritten Platz. Die Spieldauer
beträgt jeweils zweimal 30 Minu-
ten. Dank der Schirmherrschaft der
Ferraro Group ist es möglich, auch
ein kleines Preisgeld für die Sieger-
mannschaft auszuspielen, was die
Motivation der Spieler zusätzlich
steigern sollte.
Im Anschluss an das Finale wird
eine Party stattfinden, zu der auch
eine Cocktail-Bar gehören wird.
Der VfB hofft, zu beiden Veranstal-
tungen viele Zuschauer begrüßen
zu dürfen und freut sich auf Ihren
Besuch.

BEWEGUNGS- UND
REHABIL ITATIONS-

SPORT-
GEMEINSCHAFT 
WALDMOHR E .V .

Qi Gong Kurs für
die Faszien nach
den Sommerferien
Der Verein Bewegungs- und Rehabi-
litations Sportgemeinschaft Wald-
mohr e.V. bietet in einem Kurssys -
tem Qi Gong, eine Kombination aus
Bewegungs-, Atem- und Meditati-
onsübungen nach fernöstlicher
Heilkunde, an. Die Kursleitung ob-
liegt Helga Knauer.
Die Bewegungen sind langsam und
meditativ, die Muskulatur und die
Seele können entspannen.
Qi Gong ist in jedem Alter leicht er-
lernbar und bis ins hohe Alter
durchführbar. Der Geist treibt das
Chi an, das Chi treibt den Körper an.
Während der ersten Qi Gong Übun-
gen werden Sie bereits die Bewe-
gung Ihres Chi spüren.
Qi Gong Lehren finden, montags ab
12. August von 16.45 bis 17.45 Uhr
in der Rothenfeldsporthalle Wald-
mohr statt. Bei angenehmer Witte-
rung finden die Stunden im Freien,
hinter dem Gebäude statt. Beque-
me Kleidung und Turnschuhe oder
dicke Socken erwünscht.
Teilnehmen können alle interessier-
ten Mitglieder (pro Abend 3,00
Euro) und Nichtmitglieder (pro
Abend 5,0 0 Euro).
Anmeldungen erbeten unter Telefon
06372 2925 und 06373 892404.
Das muss ich meinen Freunden zei-
gen.

SCHÜTZENBRUDER-
SCHAFT SCHÖNEN-BERG-KÜBELBERG

Rundenwettkämpfe
Kleinkaliber Sportpistole 
Kreisliga
Schönenberg-Kübel-
berg I - Bruchmühl-
bach III 778 : 748

Mootz Thomas 272
Braun Dieter 253
Busch Markus 253
a.K. Uhlig Jürgen 262

Kreisklasse
Nanzdietschweiler I - 
Schönenberg-
Kübelberg II 731 : 790

Wingert Klaus 268
Scheidhauer Rainer 265
Kaminsky Markus 257
Dengel Peter 209

Schönenberg-Kübel-
berg III - Breiten-
bach IV 744 : 735

Weber Daniel 262
Wendel André 251
Gros Johann 231
Closter Andy 220

Schönenberg-Kübel-
berg IV – Bechhofen I 694 : 653

Stauter Peter 250
Grieger Eike 231
Bettinger Ingrid 213
Jorgel Peter 211

Schönenberg-Kübel-
berg V - Hütschen-

LG OHMBACHSEE

Wanderung
Am Freitag, dem 28. Juni 2019,
17.00 Uhr treffen sich Läuferinnen
und Läufer zu einem Revivallauf der
Benefizlaufserie 42 x 42,195 am
Parkplatz Ohmbachsee (eine Mit-
gliedschaft in der LG Ohmbachsee
ist nicht erforderlich).
Weitere Infos: 
WWW.42X42BENEFIZTEAM.DE

TUS BÖRSBORN

Im dritten Jahr hintereinander wa-
ren die Wanderfreunde des TuS
Börsborn am verlängerten Fron-
leichnam-Wochenende mit vollge-
packten Rucksäcken auf dem Saar-
Hunsrück-Steig unterwegs. Die
neunzehnköpfige Mannschaft zwi-
schen 19 und 81 Jahren legte die
Etappen 9 bis 12 von dem saarlän-
dischen Nonnweiler über Morbach
bis nach Idar-Oberstein zurück. Da-
bei wurde auch der Nationalpark
Hunsrück-Hochwald mit seinen uri-
gen Wäldern und seiner artenrei-
chen Pflanzenwelt passiert. Ein
Höhepunkt war im wahrsten Sinne
des Wortes die Überquerung des
höchsten Berges von Rheinland-
Pfalz, dem 816 m hohen Erbeskopf.
Der Abschnitt mit seinen zahlrei-
chen Anstiegen wird als der
schwers te des Steiges, der über
410 km von Perl an der Mosel bis

nach Boppard am Rhein führt, ange-
sehen und hat den zehn Frauen und
neun Männern alles abverlangt.
Nach der Ankunft in Idar-Oberstein
waren 86 km und 2.300 Höhenme-
ter und die Hälfte der insgesamt 24
Etappen  zurückgelegt. 

Etwas Nervosität herrschte im Vor-
feld wegen der Wetterprognose. So
waren für Donnerstag örtlicher
Stark regen und mögliche Gewitter
nicht ausgeschlossen worden. Es
blieb glücklicherweise nur bei ei-
nem kurzen Schauer. Genau zu die-
sem Zeitpunkt war die Wandergrup-
pe an einer Schutzhütte angelangt
und konnte sich unterstellen.

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer waren sich einig, dass es im
nächsten Jahr auf dem Saar-Huns-
rück-Steig weitergehen soll.

Wandergruppe über-
schreitet Erbeskopf auf
dem Saar-Hunsrück-Steig  

Das Foto zeigt die TuS-Wandergruppe bei dem Ort Hoxel. Im Hinter-
grund ein Viadukt der stillgelegten Hunsrückbahn.

hausen II 614 : 757

Müller Dieter 209
Müller Jörg 204
Meininger Harald 201
Baum Alexander 178

Bruchmühlbach IV - 
Schönenberg-Kübel-
berg VI 747 : 750

Schuck Oliver 268
Contino Rainer 252 
Bettinger Hans Hermann 198
End Connor 198 

Jugendrunde Bogen
Das fleißige Training hat sich ge-
lohnt. Das zeigte sich beim 1. Ju-
gendrundenwettkampf in Bruch -
mühlbach: 
Schüler A (auf 30 m Entfernung):
Alexander Messer mit 374 Ringen
auf Platz 3. 
Schüler A weiblich (auf 30 m Entfer-
nung): Karoline Omlor mit 146 Rin-
gen auf Platz 4. 
Schüler B weiblich (auf 18 m Entfer-
nung): Xenia Haas mit 545 Ringen
auf Platz 1, 
Sandra Schmidt mit 434 Ringen auf
Platz 3. 
Schüler A weiblich - Kaderschützen
(auf 40 m Entfernung): Catharina
Schmidt mit 347 Ringen auf Platz 4. 

Ende
der

Veröffentlichungen
und

amtlichen
Bekanntmachungen

der
Verbandsgemeinde
Oberes Glantal

DAS INTERESSIERT
DEN LESER

Grillfest
Steinbach am Glan. Seni-
orenunion der CDU

Die Senioren Union der CDU im
Kreis Kusel und die CDU-Landtags-
abgeordnete Marlies Kohnle-Gros
laden für Montag, den 01. Juli 2019
zum Grillfest ins Naturfreundehaus
in Steinbach. Beginn ist ab 15.00
Uhr mit Kaffee und Kuchen, an -
schließend gibt es Gegrilltes und
Salat.
Um Anmeldung beim Kreisvorsit-
zenden Herbert Bollinger unter Tel.:
06381/6009011 wird gebeten.



K U S E L E R  M U S I K A N T E N L A N D

Benefizkonzert mit Carpe Diem 
- unerhört & Freunden
Die Formation „Carpe Diem uner-
hört & Freunde“ gastiert am Frei-
tag, 05.07.2019, 19.00 Uhr be-
reits zum vierten Mal in der Fritz-
Wunderlich-Halle Kusel.

Das 12-köpfige Bandprojekt, beste-
hend aus Besuchern der Tagesför-
derstätte der Westpfalzwerkstätten
in Landstuhl sowie deren Betreu-
ern, feiert in diesem Jahr ihr 25-
jähriges Bestehen und man darf ge-
spannt sein, was sich die Musiker
um ihren Band- und Projektleiter
Achim Pauli dazu einfallen lassen.

Erleben Sie auf beeindruckende
Weise das harmonische Zusam-
menspiel von Musikern mit und
ohne Beeinträchtigungen, beste-
hend aus Coverversionen von Rock
und Pop Songs aber auch Eigen-
kompositionen, entstanden aus
persönlichen Erlebnissen und Wün-
schen der Akteure. 
Eine Inklusion der besonderen Art,
die bereits durch die Verleihung der
Staatsmedaille des Landes Rhein-
land-Pfalz an den Band- und Pro-
jektleiter Achim Pauli gewürdigt
wurde.

Veranstaltet wird das Konzert vom
Bündnis gegen Depression - Region
Westpfalz und der Koordinierungs-
stelle für Psychiatrie beim Land-
kreis Kusel.
Der Erlös kommt der Selbsthilfe-
gruppe bei Depression und Angst
„Lichtblick“ zugute.

Karten sind ab sofort im Vorverkauf
erhältlich- in Kusel bei der Buch-
handlung Wolf, Drumm Augenoptik
und im Bürgerbüro der Kreisverwal-
tung, in Altenglan im Edeka-Markt
Eckstein. 

Die Nachfolgeveranstaltung des
über die Landesgrenzen bekann-
ten Jugendjazzcamps wird, nach
dem Ausscheiden der Old Jazz Uni-
on im letzten Jahr, jetzt unter der
Trägerschaft von Jeunesse Musical
Rheinland Pfalz stattfinden.

Nach dem vertrauten Motto „Am
Anfang war der Ton und nicht die
Note“ wird Musik aus aller Welt
nach dem Ohr erlernt, spontan ar-
rangiert, improvisiert und vor al-
lem musiziert.

Durchgeführt wird das Ganze vom
Erfinder von „Ethno Germany“ (ei-
nem zehntägigen Begegnen von
Musikern aus aller Welt, das eben-
falls einmal im Jahr auf Burg Lich-
tenberg stattfindet), Bernhard
Vanecek.

Unterstützt wird er dabei von Mat-
thias Stoffel, mit dem er auch bei
Ethno Kusel zusammenarbeitet.

Der Preis für den Workshop inklu-
sive 4 Übernachtungen mit Voll-
pension in der Jugendherberge be-
trägt 350,- Euro. 

Anmeldungen sind möglich bei:

bernhardvanecek@gmx.de oder
matthias@stoffel-music.de

Mach mit beim 
Ethnojazzcamp 
Vom 4. bis 8. Juli findet auf Burg Lichtenberg erstmals ein Ethnojazz-
camp statt. 

Woche für Woche zur Stelle:
I h r  W O C H E N B L A T T

Schließung 
der Grünschnitt-
sammelstelle
Schellweiler
Die Grünschnittsammelstelle
in Schellweiler wurde ge-
schlossen, da auf dem Gelän-
de eine Windkraftanlage er-
richtet wird.
Bis ein neuer Standort in
Schellweiler gefunden ist,
können die Bürger von Schell-
weiler ihren Grünschnitt  zur
Grünschnittsammelstelle in
Hüffler bringen.

Angeliefert werden können
dort:
• Äste, Heckenschnitt, Baum-
schnittmaterial

• Rasenschnitt und Laub
• Sträucher

Die Ortsgemeinde bittet dar-
um, den Grünschnitt so abzu-
laden, dass die Abfälle von
hinten nach vorne aufgefüllt
werden können. Das Grün-
schnittmaterial bitte auf kei-
nen Fall auf dem Fahrweg ab-
lagern.



K U S E L E R  M U S I K A N T E N L A N D

Am Donnerstag, den 06. Juni 2019
gestaltete das Amt für Jugend und
Soziales  erneut ein Pflegeeltern-
treffen in der Gaststätte „China Re-
staurant“ in Altenglan für die Pfle-
gefamilien im Landkreis Kusel.  Die-
se Abende finden zweimal jährlich
statt und werden durch informative
Vorträge begleitet. Als Referentin
konnte dieses Mal Frau Dipl. Psy-
chologin Petra Fess gewonnen wer-
den, die über den „Umgang mit dem
traumatisierten Kind“ berichtete.
Begleitet wurde ihr Vortrag von ei-
ner Power Point Präsentation und
einigen anschaulichen Beispielen. 
Danach konnten sich die Pflegefa-
milien und interessierte neue Be-
werber bei einem gemütlichen Bei-
sammensein über Herausforderun-
gen, Erfahrungen und Erziehungs-
fragen innerhalb ihrer verantwor-
tungsvollen Aufgabe austauschen. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Amtes für Jugend und Sozia-
les freuten sich über die rege Teil-

nahme am Pflegeelternabend, bei
welchem etwa die Hälfte der rund
80  Pflegefamilien anwesend wa-
ren, die derzeit vom Pflegekinder-
dienst der Kreisverwaltung Kusel
betreut werden und in denen  rund
100 Pflegekinder ein liebevolles Zu-
hause gefunden haben. Sie leisten
eine wertvolle Arbeit für den Land-
kreis Kusel, die vom Amt für Jugend
und Soziales sehr wertgeschätzt
wird. An dieser Stelle nochmal ein
herzliches Dankeschön an Alle. 
Wenn auch Sie sich vorstellen kön-
nen einem Kind ein neues Zuhause
zu geben und Lust auf neue Erfah-
rungen haben, zögern Sie nicht und
melden sich bei uns:

Pflegekinderdienst des Landkreises
Kusel:
Frau Annika  Becker: Tel. 06381-
424-471 annika.becker@kv-kus.de 
Frau Michaela Wick-Pace. Tel.
06381-424-296 michaela.wick-
pace@kv-kus.de 

Menschen, die mit Alkohol oder
Drogen im Straßenverkehr erwischt
werden, müssen ihren Führerschein
für eine gewisse Zeit abgeben.
Bei gravierenden Verstößen gegen
die Promillegrenze oder wiederhol-
ter Auffälligkeit, sowie bei Drogen-
konsum, müssen die Betroffenen
zur medizinisch psychologischen
Untersuchung (MPU), bevor sie
ihren Führerschein wiederbekom-
men.
Diese MPU kann nur der bestehen,
der bereit ist, sich gründliche Ge-
danken über seinen Drogen-/Alko-
holkonsum zu machen und seine
Einstellung, sowie sein Verhalten
radikal zu ändern.
Für Menschen, die mit Drogen auf-
fällig waren, ist in jedem Fall eine
MPU fällig!
Mathias Sadowski, Mitarbeiter im
Haus der Diakonie in Kusel, emp-
fiehlt allen, die von der Polizei mit
Alkohol oder Drogen erwischt wur-
den, sich darüber beraten zu las-

sen, was noch auf sie zukommen
kann.
Denn der Führerschein werde häu-
fig nicht sofort entzogen, sondern
teilweise erst Monate nach dem
Vorfall.
Darüber hinaus sei zu beachten,
dass die Führerscheinbehörde den
Betroffenen nicht mitteilt, ob bei ih-
nen eine MPU fällig wird.
Nicht selten komme es hier zu bö-
sen Überraschungen, wenn bei-
spielsweise jemand nach Ablauf der
Sperrfrist erfährt, dass eine MPU
verlangt wird, und er unter Umstän-
den noch ein weiteres Jahr auf sei-
nen Führerschein warten muss.

Der nächste MPU-Vorbereitungs-
kurs beginnt am Freitag, den
16.08.2019.
Anmeldungen und weitere Infor-
mationen unter: 
0 63 81/42 29 00 oder Email:
fachstellesucht.kus@diakonie-
pfalz.de 

Pflegeelternabend
am 6. Juni 2019

Führerschein weg -
Die Diakonie hilft weiter
mit kostenloser Erstberatung und preiswerten Intensiv-
kursen




